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Severmn Lederhilger

Kırchenasyl
Klärungen eıner iImmer noch aktuellen Fragestellung

v Es gibt eine ange Tradition des kirchlichen Asyl-Rechtes 1M Christen-
(um, das bis In uNsere Tage Ausdruck couragıerten andelns angesichts
reier Notsıtuationen WI1Ee z B bei rohender Abschiebung und
befürchtenden Menschenrechtsverletzungen 1 Heimatland ıst Das KIr-
chenasyl hingegen steht Ende eines Prozesses, In dem alle rechts-
staatlichen Möglichkeiten ausgeschöp wurden. Insofern wird nıcht
den Rechtsstaat gearbeitet, sondern rechtsstaatliche Grundrechte werden
verteidigt, WI1€e 1€es Autor, Professor fur Kirchenrecht der 0_
iıschen Privat-Universıitat L1inz, zeigt. (Redaktion)

Aktualıtät un Problemstellung evangelischen, katholischen und freikirch-
lichen Gemeinden, Kirchenkreisen oder

„Pfarrer schützt AÄArmentlerin VOTr Abschie- Klöstern, S1e VOLF Abschiebung be-
bun:  L  > „Superintendentin gewährt KIır- wahren. Von 332 In diesem Jahr beende-
chenasyl Kirchenasyl gebrochen‘, „Raz- ten „Kirchenasylen fanden 323 einen P
Zz1a hinter Klostermauern“ derartige ltıven Ausgang, S1€ uührten mindes-
Schlagzeilen finden sich vermehrt In den tens einer Duldung des Aufenthaltes
Medien. Über den anerkannten Beltrag 1esSes gute rgebnis konnte VOLF em auf-
ZUFK Linderung der Not VO  b Flüchtlingen grun einer Koordinierungs- Vereinbarung
hinaus reifen Kirchenmitglieder OlflenDar der Kirchen Deutschlands mıt dem Bun-
auf die Tradition der Gewährung VO  b „KIr desamt für Migration und Flüchtlinge
chenasyl” zurück, Was durchaus kontrovers 2015) gefunden werden. DIe Migratli-
diskutiert wird, weil nicht immer klar ist, onskommission der Deutschen ischof{fs-
Was darunter verstehen ıst Geschieht konferenz veröffentlichte In diesem KOn-
hier „Rechtsbruch oder Rechtshilfe“* texTt eine Handreichung aktuellen Fragen

ehr och als In Österreich verzeich- des Kirchenasyls?. arın wird ach grund-
nel die „Okumenische Bundesarbeitsge- sätzlichen Feststellungen und einer Erläu-
meinschaft Asyl In der Kirche e V“ für terung des asylpolitischen Hıntergrun-
Deutschlan: 2015 eine steigende des besonders auf die nötige Ausnahme-
416 Fällen fanden 1.015 Menschen Ssıtuation hingewiesen, denn CS MUSSE al-
(davon 2453 Kinder/Jugendliche) Schutz In len bewusst se1IN, „dass nicht jede Notla-

Vgl { Dieter Müller, Kirchenasyl Rechtsbruch der Rechtshilfe?, 1: StdZ 139 2014), 793 —794
Vgl Dietlind Jochims, Jahresstatistik 2015 VOoO (www.kirchenasyl.de).
Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz (He.) Handreichung aktuellen Fragen des KI1r-
chenasyls Die deutschen Bischöfe Migrationskommission‚ Nr 42), Bonn 2015
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Severin Lederhilger

Kirchenasyl
Klärungen zu einer immer noch aktuellen Fragestellung

◆ Es gibt eine lange Tradition des kirchlichen Asyl-Rechtes im Christen-

tum, das bis in unsere Tage Ausdruck couragierten Handelns angesichts 

konkreter Notsituationen wie z. B. bei drohender Abschiebung und zu 

befürchtenden Menschenrechtsverletzungen im Heimatland ist. Das Kir-

chenasyl hingegen steht am Ende eines Prozesses, in dem zuvor alle rechts-

staatlichen Möglichkeiten ausgeschöpft  wurden. Insofern wird nicht gegen 

den Rechtsstaat gearbeitet, sondern rechtsstaatliche Grundrechte werden 

verteidigt, wie dies unser Autor, Professor für Kirchenrecht an der Katho-

lischen Privat-Universität Linz, zeigt. (Redaktion)

1 Aktualität und Problemstellung

„Pfarrer schützt Armenierin vor Abschie-

bung“, „Superintendentin gewährt Kir-

chenasyl“, „Kirchenasyl gebrochen“, „Raz-

zia hinter Klostermauern“ – derartige 

Schlagzeilen finden sich vermehrt in den 

Medien. Über den anerkannten Beitrag 

zur Linderung der Not von Flüchtlingen 

hinaus greifen Kirchenmitglieder offenbar 

auf die Tradition der Gewährung von „Kir-

chenasyl“ zurück, was durchaus kontrovers 

diskutiert wird, weil nicht immer klar ist, 

was darunter zu verstehen ist: Geschieht 

hier „Rechtsbruch oder Rechtshilfe“1?

Mehr noch als in Österreich verzeich-

net die „Ökumenische Bundesarbeitsge-

meinschaft Asyl in der Kirche e.V.“ für 

Deutschland 2015 eine steigende Zahl2: in 

416 neuen Fällen fanden 1.015 Menschen 

(davon 243 Kinder/Jugendliche) Schutz in 

evangelischen, katholischen und freikirch-

lichen Gemeinden, Kirchenkreisen oder 

Klöstern, um sie vor Abschiebung zu be-

wahren. Von 332 in diesem Jahr beende-

ten „Kirchenasylen“ fanden 323 einen po-

sitiven Ausgang, d. h. sie führten mindes-

tens zu einer Duldung des Aufenthaltes. 

Dieses gute Ergebnis konnte vor allem auf-

grund einer Koordinierungs-Vereinbarung 

der Kirchen Deutschlands mit dem Bun-

desamt für Migration und Flüchtlinge 

(2015) gefunden werden. Die Migrati-

onskommission der Deutschen Bischofs-

konferenz veröffentlichte in diesem Kon-

text eine Handreichung zu aktuellen Fragen 

des Kirchenasyls 3. Darin wird nach grund-

sätzlichen Feststellungen und einer Erläu-

terung des asylpolitischen Hintergrun-

des besonders auf die nötige Ausnahme-

situation hingewiesen, denn es müsse al-

len bewusst sein, „dass nicht jede Notla-

1 Vgl. Dieter Müller, Kirchenasyl – Rechtsbruch oder Rechtshilfe?, in: StdZ 139 (2014), 793 – 794.
2 Vgl. Dietlind Jochims, Jahresstatistik 2015 vom 03.06.2016 (www.kirchenasyl.de).
3 Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz (Hg.), Handreichung zu aktuellen Fragen des Kir-

chenasyls (Die deutschen Bischöfe / Migrationskommission, Nr. 42), Bonn 2015.

ThPQ 165 (2017), 21– 35



7 Lederhilger Kirchenasyl

SC ZUFK Gewährung e1iNnes Kirchenasyls füh- ar! dieser Länder allein „mMe1Ss nicht
Ten kann und darf c Weder urle ZUFK Be- dazu führen|], dass eine Menschenrechts-
gründung die gesamte Palette sozlaler Not- verletzung oder individuell nzumutbare
SILLALIONEN angeführt werden, och kön- Harte Tro. S1€ dürfen dann auch nicht als
Hen VO  b der Behörde sichere Bewelse für Gründe für ein Kirchenasyl ausreichen”®.
eine Gefährdung des Betroffenen gefOr- Tatsache ist aber, dass CN die SCIN beschwo-
dert werden, allerdings ollten individuel- rTene gemeinsame europäische Flüchtlings-
le elahren für Leib und Leben Dbzw. dro- politik aklısc. nicht gibt, weshalb In IHan-

en! Menschenrechtsverletzungen oder chen Fällen versucht wird, Urc der
unzumutbare arten zumindest glaubhaft gesetzlich vorgesehenen Überstellungsfrist
emacht werden können. „DIe (Gjemeinde zumindest eine Zuständigkeit In Deutsch-
und Ordensgemeinschaft 111U55 auch ZU. and oder Österreich erreichen, mıt der
Wohl des Flüchtlings verantwortungsvoll Aussicht auf ein faires Verfahren bei aNSC-
mıt dem Kirchenasyl umgehen , weshalb CS Unterbringun: der Betroffenen.

Zurückhaltend Aufßern sich die Schwei-egitim SeiIn kann, ein konkretes Ersuchen
Kirchenasyl abzulehnen, Was nicht ZCI Bischöfe, die mıt 1C auf eine Gleich-

gleich bedeutet, dass dann „e1In Mangel behandlung VO  u Flüchtlingen prinzipie.
Barmherzigkeit” vorliegt.” für ein „Staatsasyl Kirchenasyl” plä-

(egenwärtige Erfahrungen In Deutsch- dieren,’ denn wolle letzteres nicht „als
land verwelsen darauf, dass auf diese Wel- Schleichweg ZU. Bleiben verwenden und

In bis %n der eine positive Klä- keinerlei „Sonderrechte” etablieren. jel-
LUNS erreicht werden konnte, weil die NO- mehr gelte CS, das gulte Verhältnis VO  u Staat
tige eit für eine nochmalige Prüfung des und Kirche nutzen, sich In die Asyl-
Einzelfalles wurde. Dabei ging Debatte und bei konkreten Hilfsma{fsnah-
CS neben möglichen Verfahrensfehlern INen sinnvoll einzubringen. Der Schwei-
oder übersehenen Asylgründen DZw. Ab- zerische Evangelische Kirchenbund inge-
schiebungshindernissen vermehrt Jene SCH veröffentlicht eine „Entscheidungshil-
„Dublin-Fälle  L In denen die Rücküberstel- fe“ für die Kirchen und Kirchengemeinden
lung ein Erstaufnahmeland der nicht dem 1le. „Zufluchtsraum Kirche”®,
mehr) gerechtfertigt erscheint, weil dort wobel IHNan sich bewusst Sel, dass Kirchen-
die Standards für ein menschenrechtskon- asyl „J1UF VOTr dem Hintergrund der Aner-
formes Asylverfahren kaum eingehalten kennung und Durchsetzung der Geltung
und/oder menschenwürdige Aufnahmebe- VO  u Rechtsstaatlichkeit und Rechtsgleich-
ingungen nicht gewährleistet werden kön- heit begründet werden‘“ kann. Selbst Wenn

NeE  S och ist beachten, dass ach AÄAn- IHNan sich bel dieser Form konkreter Nothil-
sicht der 1SCHOTIe Schlechtere Sozilalstan- fe auf eine biblisch-theologische Perspek-

Ebd.,
Ebd.,
Ebd.,- 1W 252ND D de.radiovaticana.va/news/2016/06/09/schweiz_bischöfe_für_staatsasyl_statt_kirchen-
asyl/1235967 | Abruf:|
Vgl Schweizerischer Evangelischer Kirchenbund, Zufluchtsraum Kirche. Eıne Entscheidungs-
hilfe des SEK ZUuU!T aktuellen Diskussion „Kirchenasyl”, Bern www .kirchenbund.
ch/de | Abruf:|
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ge zur Gewährung eines Kirchenasyls füh-

ren kann und darf “4. Weder dürfe zur Be-

gründung die gesamte Palette sozialer Not-

situationen angeführt werden, noch kön-

nen von der Behörde sichere Beweise für 

eine Gefährdung des Betroffenen gefor-

dert werden, allerdings sollten individuel-

le Gefahren für Leib und Leben bzw. dro-

hende Menschenrechtsverletzungen oder 

unzumutbare Härten zumindest glaubhaft 

gemacht werden können. „Die Gemeinde 

und Ordensgemeinschaft muss auch zum 

Wohl des Flüchtlings verantwortungsvoll 

mit dem Kirchenasyl umgehen“, weshalb es 

legitim sein kann, ein konkretes Ersuchen 

um Kirchenasyl abzulehnen, was nicht 

gleich bedeutet, dass dann „ein Mangel an 

Barmherzigkeit“ vorliegt.5 

Gegenwärtige Erfahrungen in Deutsch-

land verweisen darauf, dass auf diese Wei-

se in 70 bis 80 % der Fälle eine positive Klä-

rung erreicht werden konnte, weil die nö-

tige Zeit für eine nochmalige Prüfung des 

Einzelfalles gewonnen wurde. Dabei ging 

es neben möglichen Verfahrensfehlern 

oder übersehenen Asylgründen bzw. Ab-

schiebungshindernissen vermehrt um jene 

„Dublin-Fälle“, in denen die Rücküberstel-

lung in ein Erstaufnahmeland der EU nicht 

(mehr) gerechtfertigt erscheint, weil dort 

die Standards für ein menschenrechtskon-

formes Asylverfahren kaum eingehalten 

und/oder menschenwürdige Aufnahmebe-

dingungen nicht gewährleistet werden kön-

nen. Doch ist zu beachten, dass nach An-

sicht der Bischöfe schlechtere Sozialstan-

4 Ebd., 19.
5 Ebd., 20.
6 Ebd., 19.
7 de.radiovaticana.va/news/2016/06/09/schweiz_bischöfe_für_staatsasyl_statt_kirchen-

asyl/1235967 [Abruf: 10.11.2016].
8 Vgl. Schweizerischer Evangelischer Kirchenbund, Zufl uchtsraum Kirche. Eine Entscheidungs-

hilfe des SEK zur aktuellen Diskussion um „Kirchenasyl“, Bern 15.08.2016: www.kirchenbund.
ch/de [Abruf: 10.11.2016].

dards dieser Länder allein „meist nicht 

dazu [führen], dass eine Menschenrechts-

verletzung oder individuell unzumutbare 

Härte droht; sie dürfen dann auch nicht als 

Gründe für ein Kirchenasyl ausreichen“6. 

Tatsache ist aber, dass es die gern beschwo-

rene gemeinsame europäische Flüchtlings-

politik faktisch nicht gibt, weshalb in man-

chen Fällen versucht wird, durch Ablauf der 

gesetzlich vorgesehenen Überstellungsfrist 

zumindest eine Zuständigkeit in Deutsch-

land oder Österreich zu erreichen, mit der 

Aussicht auf ein faires Verfahren bei ange-

messener Unterbringung der Betroffenen.

Zurückhaltend äußern sich die Schwei-

zer Bischöfe, die mit Blick auf eine Gleich-

behandlung von Flüchtlingen prinzipiell 

für ein „Staatsasyl statt Kirchenasyl“ plä-

dieren,7 denn man wolle letzteres nicht „als 

Schleichweg zum Bleiben“ verwenden und 

keinerlei „Sonderrechte“ etablieren. Viel-

mehr gelte es, das gute Verhältnis von Staat 

und Kirche zu nutzen, um sich in die Asyl-

Debatte und bei konkreten Hilfsmaßnah-

men sinnvoll einzubringen. Der Schwei-

zerische Evangelische Kirchenbund hinge-

gen veröffentlichte eine „Entscheidungshil-

fe“ für die Kirchen und Kirchengemeinden 

unter dem Titel „Zufluchtsraum Kirche“ 8, 

wobei man sich bewusst sei, dass Kirchen-

asyl „nur vor dem Hintergrund der Aner-

kennung und Durchsetzung der Geltung 

von Rechtsstaatlichkeit und Rechtsgleich-

heit begründet werden“ kann. Selbst wenn 

man sich bei dieser Form konkreter Nothil-

fe auf eine biblisch-theologische Perspek-

Lederhilger / Kirchenasyl
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tive beruft, MUSSeEe en klar se1IN, dass ein sind, nachdem das ach Mafisgabe des
Kirchengebäude „kein rechtsfireier b  aum , staatlichen Rechts durchgeführte Asylan-
sondern allenfalls eın symbolisch SC erkennungsverfahren letztinstanzlich SC
walt{ireier Bereich“ Ist, dem gegenüber die scheitert ist® Können sich Kirchen
Staatsgewalt Zurückhaltung übt, ohne Je- und Kirchengemeinden auf ein 1mM überpo-
doch das Gewaltmonopol diesbezüglich ltıven Recht verankertes Kirchenasyl be-

rufen, das einen Rechtsverstofß eru-infach aufzugeben. Dabei UuPp. IHNan 1mM
reformierten Verständnis nicht der Dig- fung auf das individuelle (GGjewissensurteil
nıa des Raumes sondern bel der fei- exkulpieren beabsichtigt?” *, In dieser
ernden (Gemeinde: „DIie Heiligkeit haftet Konfrontation VO  u Kirche und Staat spitzt

Geschehen und nicht (Ort des (Je- sich es auf die Frage OD Christen auf-
schehens”“?. Klar herausgestellt wird eben- grun einer moralischen Verpflichtung
alls, dass CN sich jeweils einen „Grenz- Umständen Gesetzesbrechern

werden (müssen), Wenn S1€ sich auf diefall” AaUuSs Gewissensgründen handeln I11USS,
der angesichts kontroverser (kirchlicher) alte Tradition des Kirchenasyls berufen,
Posıtionen einen respektvollen, verständi- WwIe etwa In der „Sanctuary-Bewegung” der
gungsorlentierten Dialog braucht.!9 oder 1mM westeurop Aischen „Interna-

G1bt CN also In der Kirche och Jenen tionalen Netzwerk VO  u Okalen Inıtlatıven
„Fluchtbaum wI1Ie ıIn den Spielen der Kın- für Asylsuchende INL  “

Den Inıtlativen stehen nämlich klarderzeit, IHNan vorübergehend sicheren
Schutz VOLF den Fängern an Woraufkön- ablehnende Posıtionen gegenüber, Wenn

Hen sich heutige Formen VO  b „Kirchen- efw.: der Öösterreichische Staatssekretär a.DD)
1<z 1mM Kontext demokrtatischer Rechts- Helmut Kukacka feststellt „In einem
Taaten religionsrechtlich berufen? esit- Rechtsstaat kann CS keine Sonderasyl-
ZEeMN die Kirchen „1M modernen säkularen formen AaUS Gewissensgründen geben Es
und religionsneutralen Staat och ein VCI- MUSsSen die In eiInem parlamentarischen
brieftes Recht, Menschen Zuflucht SC Verfahren beschlossenen (G(esetze gelten.
währen, die VO  b Abschiebung bedroht 1ne politische Instrumentalisierung der

Ebd., (Botschaft 6) In Botschaft argumentiert 111all für einen seelsorglichen Kaum, der VOT

staatlichen Zugrifien geschützt werde, miıt dem besonderen Schutzstatus des Tüies für das recht-
ich garantierte Beicht- Uun: Seelsorgegeheimnis. Unterstrichen werde dies durch das kirchliche
Selbstbestimmungsrecht als Öffentlich-rechtliche Institution (Botschaft 8)

11
Ebd., G — Botschaft 11—-14
Matthias Pulte, Grundfragen des Staatskirchen- un: Religionsrechts, Würzburg 2016, 195; Maft-
Fhigs Morgenstern, Kirchenasyl ın der HN  T Historische Entwicklung, Aktuelle Situation, In-
ternationaler Vergleich, Wiesbaden 2003; Wolf-Dieter USeate Strater (Ho.) Kirchenasyl. Eın
Handbuch, Karlsruhe 2003
Vgl Klaus Barwig/ Dieter Bauer (He.) Asyl Heiligen (Irt. 5Sanctuary un: Kirchenasyl.
Vom Rechtsanspruch ZuUu!r ethischen Verpflichtung, Osthildern 1994
Beiım Zusammenschluss der niederländischen christlichen Gemeinschaften ZUuU!T Flüchtlingsstif-
(ung verabschiedete 111all 1987 Cdie ‚Charta VonRn Groningen , Cdie 2010 ın Berlin aktualisiert
wurde als ‚Charta der ‚Sanctuary-Bewegung‘ In Europa”, Partel ergreifen „1n der
Überzeugung, dass ott Cdie Fremden liebt Uun: WwWIr ın ihnen ott celhbst begegnen 25,31 ff.) +
Okumenische BAÄAG Asyl ın der Kirche ın Kooperatlion miıt CME Churches C ommı1ssion for
Migrants 1ın kurope: www.kirchenasyl.de/charta.
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tive beruft, müsse allen klar sein, dass ein 

Kirchengebäude „kein rechtsfreier Raum“, 

sondern allenfalls „ein symbolisch ge-

waltfreier Bereich“ ist, dem gegenüber die 

Staatsgewalt Zurückhaltung übt, ohne je-

doch das Gewaltmonopol diesbezüglich 

einfach aufzugeben. Dabei knüpft man im 

reformierten Verständnis nicht an der Dig-

nität des Raumes an, sondern bei der fei-

ernden Gemeinde: „Die Heiligkeit haftet 

am Geschehen und nicht am Ort des Ge-

schehens“9. Klar herausgestellt wird eben-

falls, dass es sich jeweils um einen „Grenz-

fall“ aus Gewissensgründen handeln muss, 

der angesichts kontroverser (kirchlicher) 

Positionen einen respektvollen, verständi-

gungsorientierten Dialog braucht.10 

Gibt es also in der Kirche noch jenen 

„Fluchtbaum“ wie in den Spielen der Kin-

derzeit, wo man vorübergehend sicheren 

Schutz vor den Fängern fand? Worauf kön-

nen sich heutige Formen von „Kirchen-

asyl“ im Kontext demokratischer Rechts-

staaten religionsrechtlich berufen? Besit-

zen die Kirchen „im modernen säkularen 

und religionsneutralen Staat noch ein ver-

brieftes Recht, Menschen Zuflucht zu ge-

währen, die von Abschiebung […] bedroht 

9 Ebd., 4 (Botschaft  6). – In Botschaft  7 argumentiert man für einen seelsorglichen Raum, der vor 
staatlichen Zugriff en geschützt werde, mit dem besonderen Schutzstatus des Ortes für das recht-
lich garantierte Beicht- und Seelsorgegeheimnis. Unterstrichen werde dies durch das kirchliche 
Selbstbestimmungsrecht als öff entlich-rechtliche Institution (Botschaft  8).

10 Ebd., 6 –7: Botschaft  11–14.
11 Matthias Pulte, Grundfragen des Staatskirchen- und Religionsrechts, Würzburg 2016, 195; Mat-

thias Morgenstern, Kirchenasyl in der BRD: Historische Entwicklung, Aktuelle Situation, In-
ternationaler Vergleich, Wiesbaden 2003; Wolf-Dieter Just / Beate Sträter (Hg.), Kirchenasyl. Ein 
Handbuch, Karlsruhe 2003.

12 Vgl. Klaus Barwig / Dieter R. Bauer (Hg.), Asyl am Heiligen Ort. Sanctuary und Kirchenasyl. 
Vom Rechtsanspruch zur ethischen Verpfl ichtung, Ostfi ldern 1994.

13 Beim Zusammenschluss der niederländischen christlichen Gemeinschaft en zur Flüchtlingsstif-
tung INLIA verabschiedete man 1987 die „Charta von Groningen“, die 2010 in Berlin aktualisiert 
wurde als „Charta der neuen ‚Sanctuary-Bewegung‘ in Europa“, um Partei zu ergreifen „in der 
Überzeugung, dass Gott die Fremden liebt und wir in ihnen Gott selbst begegnen (Mt 25,31 ff .)“: 
Ökumenische BAG Asyl in der Kirche in Kooperation mit CCME – Churches Commission for 
Migrants in Europe: www.kirchenasyl.de/charta.

sind, nachdem das nach Maßgabe des 

staatlichen Rechts durchgeführte Asylan-

erkennungsverfahren letztinstanzlich ge-

scheitert ist? […] Können sich Kirchen 

und Kirchengemeinden auf ein im überpo-

sitiven Recht verankertes Kirchenasyl be-

rufen, das einen Rechtsverstoß unter Beru-

fung auf das individuelle Gewissensurteil 

zu exkulpieren beabsichtigt?“11. In dieser 

Konfrontation von Kirche und Staat spitzt 

sich alles auf die Frage zu, ob Christen auf-

grund einer moralischen Verpflichtung 

unter Umständen zu Gesetzesbrechern 

werden (müssen), wenn sie sich auf die 

alte Tradition des Kirchenasyls berufen, 

wie etwa in der „Sanctuary-Bewegung“ der 

USA12 oder im westeuropäischen „Interna-

tionalen Netzwerk von lokalen Initiativen 

für Asylsuchende (INLIA)“13.

Den Initiativen stehen nämlich klar 

ablehnende Positionen gegenüber, wenn 

etwa der österreichische Staatssekretär a.D. 

Helmut Kukacka feststellt: „In einem 

Rechtsstaat kann es […] keine Sonderasyl-

formen aus Gewissensgründen geben. Es 

müssen die in einem parlamentarischen 

Verfahren beschlossenen Gesetze gelten. 

Eine politische Instrumentalisierung der 

Lederhilger / Kirchenasyl
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christlichen Beistandspflicht ‚Wo Recht Pflicht, auf der Grundlage möglichst SUOTS-
Unrecht wird, wird Widerstand ZUTFK Pflicht‘ ältiger Information zugunsten der Be-

In die Sackgasse. Der Grundsatz der troffenen intervenieren‘ und €1 als
Gewissensfreiheit berechtigt ıIn der Demo- „äußerstes Notmittel“ auch das Kirchen-
kratie weder ZU. Rechtsbruc. och ZUFK asyl als zeitlich befristete Aktion SC
Ungleichbehandlung. Wer die mset- währen, wobel IHNan sich des Konfliktes mıt
ZUNS Se1iINer individuellen politischen FEIN- dem Staat bewusst 1sT. Es geht iıhm aber
stellung oder Se1lINer persönlichen (Jewl1ls- nicht die Beanspruchung eiInes SOn-
sensentscheidung VO Staat einfordert, derrechtes, vielmehr eine moralisch

C141stellt damıit den Rechtsstaat In Frage. notwendige Form VO  b „Gemeindeasyl”,
2011 antworteltle die Bundesministerin für das VO  b einer gemeinsamen Einsicht und
Nneres Johanna Mikl-Leitner auf eine PaL- Überzeugung WITrdC: „Kirchenasyl
lamentarische Anfrage mıt eiInem einzigen ist eine subsidläre andlung VO  b (Jemeln-
Satz „Kirchenasyl ist der Öösterreichischen den, Urc. die ein ersagen des (Jemeln-
Rechtsordnung unbekannt.  15 Es 1I1- CsSCMHNS gegenüber elementaren Menschen-
dert er nicht, dass mM1ıtunter VO  b eiInem rechten notdürftig und zeitlich befris-
„Anschlag auf den Rechtsstaat“ SCSPIO- tel ausgeglichen werden soll Kirchenasyl
chen wird, weil IHNan die „Relativierung des steht also seinem Ansatz und seInem We-
Rechtsstaates Urc. individuelle eliebig- SCIl ach nicht In UÜpposition ZU. Rechts-
keit“ oder „die Durchlöcherung des rechts- sondern In dessen 1enst18

staatlichen Prinzips’ befürchtet.!®© 1eser Problemaufriss ze1igt, dass der
Andererseits verteidigt Wolfgang Hu- missverständliche Begriff „Kirchenasyl”

ber schon 1994 als evangelischer Bischof vielfach alsche Erwartungen, unerfüllba-
den Eiınsatz VO  b Kirchenasyl als „ 111 d- Hoffnungen und nicht intendierte Be-
lische Pflicht“””, Wenn Flüchtlinge auf- fürchtungen hervorruft und korrekterwei-
grun VO  b Abschiebung Leib und Le- „J1UF In Anführungszeichen  619 gebraucht
ben fürchten MUSSeN. Christen hätten „die werden darf, Ca die Kirchen keine rechts-

Helmut Kukacka, Sonderasylformen (Leserbrief), 1: Oberösterreichische Nachrichten VO

G, wobel sich der Präsident der Arbeitsgemeinschaft Katholischer Verbände ' auf
eın 1La der hem Vorsitzenden der Katholischen Aktion ÖOsterreichs Luitgard Derschmidt
beruft Der christdemokratische Politiker hat Cdie Begründung selner Ablehnung schon O07 1m
ÖOsterreichischen Nationalrat formuliert: „ In einem emokratischen Rechtsstaat kann keine
Sonderasylformen AUS Gewissensgründen geben. der Grundsatz der Gewissensfreiheit
berechtigt ın der Demokratie noch lange nicht zu Rechtsbruch. Deshalb lehnen WIr uch kKa-
tegorisch ab, WE man !| 7zivilem Ungehorsam dieses (‚esetz |des Fremdenrechts|
aufruft Stenographisches Protokall, 41 Sitzung, Nationalrat, XII (Jesetz-
gebungsperiode, 64-66, hier
http://www.parlament.gv.at/PAÄAKI/VHG/XXIV/AB/AB 08439/imfname 22638 pdf | Abruf:
|
Vgl Matthias Morgenstern, Kirchenasyl s Anm. 11), 172-235; Markus Babo, Kirchenasyl
Kirchenhikesie. fur Relevanz eiINes historischen Modells 1m Hinblick auf das Asylrecht der
BRD), Munster 2003, 300393
Wolfgang Huber, Eıne moralische Pflicht (Interview), 1: DIie Zeıt, er http://www.
zeit.de/1994/21/eine-moralische-pflicht.pdf | Abrult: ]}
Vgl Wolfgang Huber, Gerechtigkeit Uun: Recht. Grundlinien christlicher Rechtsethik, Güterslioh
1996, 415-419, hier 415
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christlichen Beistandspflicht ‚Wo Recht zu 

Unrecht wird, wird Widerstand zur Pflicht‘ 

führt in die Sackgasse. Der Grundsatz der 

Gewissensfreiheit berechtigt in der Demo-

kratie weder zum Rechtsbruch noch zur 

Ungleichbehandlung. […] Wer die Umset-

zung seiner individuellen politischen Ein-

stellung oder seiner persönlichen Gewis-

sensentscheidung vom Staat einfordert, 

stellt damit den Rechtsstaat in Frage.“14 

2011 antwortete die Bundesministerin für 

Inneres Johanna Mikl-Leitner auf eine par-

lamentarische Anfrage mit einem einzigen 

Satz: „Kirchenasyl ist der österreichischen 

Rechtsordnung unbekannt.“15 Es verwun-

dert daher nicht, dass mitunter von einem 

„Anschlag auf den Rechtsstaat“ gespro-

chen wird, weil man die „Relativierung des 

Rechtsstaates durch individuelle Beliebig-

keit“ oder „die Durchlöcherung des rechts-

staatlichen Prinzips“ befürchtet.16 

Andererseits verteidigt Wolfgang Hu-

ber schon 1994 als evangelischer Bischof 

den Einsatz von Kirchenasyl als „mora-

lische Pflicht“17, wenn Flüchtlinge auf-

grund von Abschiebung um Leib und Le-

ben fürchten müssen. Christen hätten „die 

14 Helmut Kukacka, Sonderasylformen (Leserbrief), in: Oberösterreichische Nachrichten vom 
29.02.2016, 6, wobei sich der Präsident der Arbeitsgemeinschaft  Katholischer Verbände (!) auf 
ein Zitat der ehem. Vorsitzenden der Katholischen Aktion Österreichs Luitgard Derschmidt 
beruft . Der christdemokratische Politiker hat die Begründung seiner Ablehnung schon 2007 im 
Österreichischen Nationalrat formuliert: „In einem demokratischen Rechtsstaat kann es keine 
Sonderasylformen aus Gewissensgründen geben. […] der Grundsatz der Gewissensfreiheit 
berechtigt in der Demokratie noch lange nicht zum Rechtsbruch. Deshalb lehnen wir auch ka-
tegorisch ab, wenn [… man] zu zivilem Ungehorsam gegen dieses Gesetz [des Fremdenrechts] 
aufruft  […]“: Stenographisches Protokoll, 41. Sitzung, 05.12.2007, Nationalrat, XXIII. Gesetz-
gebungsperiode, 64 – 66, hier: 65.

15 http://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/AB/AB_08439/imfname_226381.pdf [Abruf: 
10.11.2016].

16 Vgl. Matthias Morgenstern, Kirchenasyl (s. Anm. 11), 172 – 235; Markus Babo, Kirchenasyl – 
Kirchenhikesie. Zur Relevanz eines historischen Modells im Hinblick auf das Asylrecht der 
BRD, Münster 2003, 390 – 393.

17 Wolfgang Huber, Eine moralische Pfl icht (Interview), in: Die Zeit, v. 20.05.1994 (= http://www.
zeit.de/1994/21/eine-moralische-pfl icht.pdf [Abruf: 10.11.2016]).

18 Vgl. Wolfgang Huber, Gerechtigkeit und Recht. Grundlinien christlicher Rechtsethik, Gütersloh 
1996, 415 – 419, hier: 418.

Pflicht, auf der Grundlage möglichst sorg-

fältiger Information zugunsten der Be-

troffenen zu intervenieren“ und dabei als 

„äußerstes Notmittel“ auch das Kirchen-

asyl als zeitlich befristete Aktion zu ge-

währen, wobei man sich des Konfliktes mit 

dem Staat bewusst ist. Es geht ihm aber 

nicht um die Beanspruchung eines Son-

derrechtes, vielmehr um eine moralisch 

notwendige Form von „Gemeindeasyl“, 

das von einer gemeinsamen Einsicht und 

Überzeugung getragen wird: „Kirchenasyl 

ist eine subsidiäre Handlung von Gemein-

den, durch die ein Versagen des Gemein-

wesens gegenüber elementaren Menschen-

rechten notdürftig und zeitlich befris-

tet ausgeglichen werden soll. Kirchenasyl 

steht also seinem Ansatz und seinem We-

sen nach nicht in Opposition zum Rechts-

staat, sondern in dessen Dienst.“18 

Dieser Problemaufriss zeigt, dass der 

missverständliche Begriff „Kirchenasyl“ 

vielfach falsche Erwartungen, unerfüllba-

re Hoffnungen und nicht intendierte Be-

fürchtungen hervorruft und korrekterwei-

se „nur in Anführungszeichen“19 gebraucht 

werden darf, da die Kirchen keine rechts-

Lederhilger / Kirchenasyl



Lederhilger Kirchenasyl 25

freien aume mehr) beanspruchen kön- fung des dortigen Rechtsweges Be-
Hen und keinesfalls für Selbstjustiz eintre- rufung auf ein individuelles oder ollekt1i-
ten, wenngleich der Schutz der menschli- VeEeS Gerechtigkeitsempfinden *
chen Wuürde gewWISSe Formen zivilen Un-
gehorsams nicht völlig aussch3hlie Woher 7 1 Religionsgeschichtlich und
kommt der Gedanke VO „Asyl Heili- Dıblische Anfänge
SCH Ort“ und WIE legitimiert IHNan die (Je-
währung VO  u „Kirchenasyl” heute? Religionsgeschichtlich“ geht der Begriff

„ASY aufantike Vorformen In Israel, (rle-
chenlan: und Rom zurück: E1n ‚ASylos tÖ-

Das kırchliche Asyl-Recht n C6  pos War Jener ÖOrt, In dessen ähe alle, die
seıner nıstorischen Entwicklung sich dorthin flüchteten, „heiligem

Schutz“ standen und nicht ungestraft WCB-
E1n geschichtlicher Überblick erscheint eführt werden durften. Hıer ijeg der Ur-
sinnvoll, selbst Wenn festzuhalten ist, dass Sprung VO „Sanctuary als Schutzbereich
zwischen dem historischen Kirchenasyl eiligen (Ort (Tempel), dessen Verlet-
und der modernen Schutzgewährung für ZUNS nicht 1Ur gesetzwidrig WAal, sondern
Flüchtlinge ZW ar thematische Anknüp- religiöser Frevel. DIe Institution des Asyls
fungspunkte“ bestehen, letzteres sich aber erganzte das profane Recht, 1mM ann-

wesentlich davon unterscheidet, dass kreis des eiligen eine sichere uUulluchts-
„keine direkte Verbindungslinie” mehr SC statte bis ZUFK Neuordnung des Zusammen-
geben ist, „denn bei der aktuellen Proble- lebens finden. Das sakral-magische
matik geht CN nicht eine Humanısle- Verständnis der altorientalischen, riechi-
LunNng des Strafrechts, und der Flüchtling ist schen und germanischen Kulturen sah den
auch zumindest de UFre 1mM Haus der Kirche Schutz des Asyls jedoch 1Ur bel unmittel-
nicht mehr unantastbar  <121. Das gilt selbst barem Kontakt egeben, och ohne Än-
dann, Wenn IHNan zugesteht, dass das KIr- spruch auf Rechtsbeistand.

ach dem en Testament“ dien-chenasyl rechtsgeschichtlich auch immer
mehr War „als die kirchliche Exemtion VO  b das Rechtsinstitut des Asyls der FE1IN-
einer staatlichen Rechtsfolge In Erschöp- dämmung privater Blutrache und förder-

Vegl. FYanz Kamphaus 1m Splegel- Gespräch, 1n Der Spiegel, Nr VOoO 27.6.1994, 50-55, hier 5
BEOw.: beim altkirchlichen Interzessionsrecht der Bischöfe: vgl Hans-Peter Hühner, C'hristlicher
Beistand für verfolgte Menschen. Anmerkungen zu Kirchenasyl AUS der Sicht eiINes Kirchen-
Juristen, 1: Una Sancta 53, 1998, 213-27(}

21 Markus Babo, Kirchenasyl s Anm. 16), 14-15; vgl Gregor Herler, Kirchliches Asylrecht un:
Kirchenasyl 1m emokratischen Rechtsstaat, [)ISS. Würzburg 2004; (/WEe Ka Jacobs, Kirchliches
Asylrecht: Aspekte selner geschichtlichen Uun: gegenwartigen Gestaltungskraft, 1: PevkKkR
1990 25453 Von einer bruchlosen TIradition geht hingegen AU!  S Christoph Görisch, Kirchen-
asyl Uun: staatliches Recht, Berlin 2000
Matthias Pulte, Grundfragen s Anm 11), 195-—-200, 196; vgl THona Riedel-Spangenbeger, Der
Rechtsschutz des Asyls 1m Kirchenrecht. fur Motivation Uun: Kezeption des kirchlichen Asyl-
rechts, 1n T’Ih 1(0() 1991 126-142, hier 127
Vgl Markus Babo, Kirchenasyl (S. Anm 16), 23-54; Hans Wißmann, Asylrecht. l., 1n 4,

—_3 65 Ludwig Wenger, Asylrecht, 1n 1, X30-—-S44
Vgl Seev Falk, Asylrecht. 11., 1: 4, f.; Detiev Ziegler, Asyl, Asylrecht 11., 1: LIhK® 1,
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freien Räume (mehr) beanspruchen kön-

nen und keinesfalls für Selbstjustiz eintre-

ten, wenngleich der Schutz der menschli-

chen Würde gewisse Formen zivilen Un-

gehorsams nicht völlig ausschließt. Woher 

kommt der Gedanke vom „Asyl am Heili-

gen Ort“ und wie legitimiert man die Ge-

währung von „Kirchenasyl“ heute?

2 Das kirchliche Asyl-Recht in 
seiner historischen Entwicklung

Ein geschichtlicher Überblick erscheint 

sinnvoll, selbst wenn festzuhalten ist, dass 

zwischen dem historischen Kirchenasyl 

und der modernen Schutzgewährung für 

Flüchtlinge zwar thematische Anknüp-

fungspunkte20 bestehen, letzteres sich aber 

so wesentlich davon unterscheidet, dass 

„keine direkte Verbindungslinie“ mehr ge-

geben ist, „denn bei der aktuellen Proble-

matik geht es nicht um eine Humanisie-

rung des Strafrechts, und der Flüchtling ist 

auch zumindest de iure im Haus der Kirche 

nicht mehr unantastbar“21. Das gilt selbst 

dann, wenn man zugesteht, dass das Kir-

chenasyl rechtsgeschichtlich auch immer 

mehr war „als die kirchliche Exemtion von 

einer staatlichen Rechtsfolge in Erschöp-

19 Vgl. Franz Kamphaus im Spiegel-Gespräch, in: Der Spiegel, Nr. 26 vom 27.6.1994, 50 - 55, hier: 55.
20 Etwa beim altkirchlichen Interzessionsrecht der Bischöfe: vgl. Hans-Peter Hübner, Christlicher 

Beistand für verfolgte Menschen. Anmerkungen zum Kirchenasyl aus der Sicht eines Kirchen-
juristen, in: Una Sancta 53, 1998, 213 - 220.

21 Markus Babo, Kirchenasyl (s. Anm. 16), 14–15; vgl. Gregor Herler, Kirchliches Asylrecht und 
Kirchenasyl im demokratischen Rechtsstaat, Diss. Würzburg 2004; Uwe Kai Jacobs, Kirchliches 
Asylrecht: Aspekte zu seiner geschichtlichen und gegenwärtigen Gestaltungskraft , in: ZevKR 39 
(1990), 25 – 43. – Von einer bruchlosen Tradition geht hingegen aus: Christoph Görisch, Kirchen-
asyl und staatliches Recht, Berlin 2000.

22 Matthias Pulte, Grundfragen (s. Anm. 11), 195 – 200, 196; vgl. Ilona Riedel-Spangenbeger, Der 
Rechtsschutz des Asyls im Kirchenrecht. Zur Motivation und Rezeption des kirchlichen Asyl-
rechts, in: TTh Z 100 (1991), 126 –142, hier: 127.

23 Vgl. Markus Babo, Kirchenasyl (s. Anm. 16), 23 – 54; Hans Wißmann, Asylrecht. I., in: TRE 4, 
315 – 318; Ludwig Wenger, Asylrecht, in: RAC 1, 836 – 844.

24 Vgl. Zeev W. Falk, Asylrecht. II., in: TRE 4, 318 f.; Detlev Ziegler, Asyl, Asylrecht II., in: LTh K3 1, 117.

fung des dortigen Rechtsweges unter Be-

rufung auf ein individuelles oder kollekti-

ves Gerechtigkeitsempfinden“22.

2.1 Religionsgeschichtliche und 
biblische Anfänge

Religionsgeschichtlich23 geht der Begriff 

„Asyl“ auf antike Vorformen in Israel, Grie-

chenland und Rom zurück: Ein „ásylos tó-

pos“ war jener Ort, in dessen Nähe alle, die 

sich dorthin flüchteten, unter „heiligem 

Schutz“ standen und nicht ungestraft weg-

geführt werden durften. Hier liegt der Ur-

sprung vom „Sanctuary“ als Schutzbereich 

am heiligen Ort (Tempel), dessen Verlet-

zung nicht nur gesetzwidrig war, sondern 

religiöser Frevel. Die Institution des Asyls 

ergänzte das profane Recht, um im Bann-

kreis des Heiligen eine sichere Zufluchts-

stätte bis zur Neuordnung des Zusammen-

lebens zu finden. Das sakral-magische 

Verständnis der altorientalischen, griechi-

schen und germanischen Kulturen sah den 

Schutz des Asyls jedoch nur bei unmittel-

barem Kontakt gegeben, noch ohne An-

spruch auf Rechtsbeistand.

Nach dem Alten Testament24 dien-

te das Rechtsinstitut des Asyls der Ein-

dämmung privater Blutrache und förder-
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den Übergang ZUFK ordentlichen Rechts- Schutz In kirchlichen eDauden wurde
pflege. Der 1mM Gastrecht verankerte Asyl- nächst 1Ur aktisch respektiert, denn erst
schutz galt nicht für den Tempel als sol- 1mM J wurde zugestanden, dass staatli-
chen, währte nicht für jede NTal und cherseits keine Auslieferung VO  u ersonen
reichte blofß bis ZUFK Schuld-Feststellung. mehr CIZWUNSCHI werden konnte. So aAMl -

„Der Rechtsschutz des Asyls hatte SOM kannte die römische Gesetzgebung 419 ein
nicht SEe1INe theologische Begründung In „Asyl-Recht” Kirchenraum und bis
der Numinosıta eiInes Örtes, sondern In Schritten VO  u der Kirchentür (Const Ö1r-
der Zuwendung Jahwes, der als der eigent- mondiana, 13) Als Begründung führte das

O51C. Gastgeber und Rechtsbeistand galt. Konzil VO  u UÜrange sowohl die Heilig-
keit geweihter Orte (reverentia OCL als auch

Grundlagen des Asylrechts die kirchliche Beistandspflicht (intercessio)
n der frühen Kırche?* (C. ugleic drohte IHNan auch

trafen beim Bruch des Asylrechts (C.
Im römischen Reich raumte der KIr- 5D) Fuür Kalser Leo tellte CN ein VO  b der
che erst 1mM 4.7/5 J. ein Recht auf Asyl- Todesstrafe bedrohtes Majestätsverbrechen
gewährung e1In, geschützt VOL Eingriffen dar (466).“ ugleic. übernahm die KIır-
staatlicher ehorden. Im eX Theodo- che neben der Versorgung der UCHATSU-
S1AaNUS »‘  >  _ tellte IHNan die Oormen henden die Aufgabe der Untersuchung ih-
1mM Kapitel De his, qul ad ecclesias confu- Ter Schulcd. DIe Kirche beanspruchte jedoch
giunt und übernahm S1e In Späa- keine völlige Ausnahme VO  u der weltlichen
tere (esetzessammlungen.“” Dabei wurden Gerichtsbarkeit, sondern wollte 1Ur eine
auch (Girenzen der Asylberechtigung be- Möglichkeit Hilfestellung, denn CS CI -

sthimmt und Regeln für das Verhalten 1mM oschen weder verhängte Strafen och WUL-

Kirchenraum formuliert. den chulden getilgt, allenfalls usste
Seit dem J. (Konzil VO  b Serdica, eine rchenbufße geleistet werden.

342) zählte CS ZUFK Pflicht des Bischofs, für
ungerecht Verfolgte einzutreten und sich DEN eigenständige kırchliche
für Angeklagte oder Verurteilte bel Asylrecht rm Mittelalter
Gericht oder dem Kalser Strafmilde-
LUNS oder Straferlafis bemühen. Hiltesu- In der merowingischen und karolingi-
chende Christen füchteten deshalb eine schen e1it des Frankenreiches** erlang-
Kirche, der offnung, dass ihnen der DI- das kirchliche Asylrecht steigende Be-
SCsSseiInen „Rechtsbeistand” gewährt. Der deutung DIe reverentia loci entsprach dem

TIona Riedel-Spangenberger, Der Rechtsschutz s Anm 22), 131
Vgl etfer Landau, Asylrecht. 111, 1n 4, 319-327; ders., TIraditionen des Kirchenasyls, 1:
Klaus Barwig/ Dieter Bauer (He.) Asyl s Anm. 12), 47-61; Markus Babo, Kirchenasyl (S.
Anm 16), 5556
Vgl Hanspeter Ruedl, ecclesiam confugere: e kaliserliche Asylgesetzgebung ın der Spät-
antike, 1n Konrad Breitsching/ Wilhelm Kees (He.) TIradition Wegwelsung ın Cdie Zukunft,
Berlin 2001, 133—145
Vgl Codex lustin]1anus 1, 12,6; vgl eier Landau, Asylrecht (S. Anm 26), 32
Vgl Markus Babo, Kirchenasyl (S. Anm. 16),_efier Landau, Rechtsphilosophische Uun:
rechtshistorische Überlegungen zu Asylgedanken, 1: Venanz Schubert (He.) Fremde. MA1-
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te den Übergang zur ordentlichen Rechts-

pflege. Der im Gastrecht verankerte Asyl-

schutz galt nicht für den Tempel als sol-

chen, währte nicht für jede Untat und 

reichte bloß bis zur Schuld-Feststellung. 

„Der Rechtsschutz des Asyls hatte somit 

nicht seine theologische Begründung in 

der Numinosität eines Ortes, sondern in 

der Zuwendung Jahwes, der als der eigent-

liche Gastgeber und Rechtsbeistand galt.“25 

2.2 Grundlagen des Asylrechts 
in der frühen Kirche26

Im römischen Reich räumte man der Kir-

che erst im 4./5. Jh. ein Recht auf Asyl-

gewährung ein, geschützt vor Eingriffen 

staatlicher Behörden. Im Codex Theodo-

sianus (IX,45,1–  4) stellte man die Normen 

im Kapitel De his, qui ad ecclesias confu-

giunt zusammen und übernahm sie in spä-

tere Gesetzessammlungen.27 Dabei wurden 

auch Grenzen der Asylberechtigung be-

stimmt und Regeln für das Verhalten im 

Kirchenraum formuliert.

Seit dem 4. Jh. (Konzil von Serdica, 

342) zählte es zur Pflicht des Bischofs, für 

ungerecht Verfolgte einzutreten und sich 

für sonst Angeklagte oder Verurteilte bei 

Gericht oder dem Kaiser um Strafmilde-

rung oder Straferlaß zu bemühen. Hilfesu-

chende Christen flüchteten deshalb in eine 

Kirche, in der Hoffnung, dass ihnen der Bi-

schof seinen „Rechtsbeistand“ gewährt. Der 

Schutz in kirchlichen Gebäuden wurde zu-

nächst nur faktisch respektiert, denn erst 

im 5. Jh. wurde zugestanden, dass staatli-

cherseits keine Auslieferung von Personen 

mehr erzwungen werden konnte. So aner-

kannte die römische Gesetzgebung 419 ein 

„Asyl-Recht“ im Kirchenraum und bis zu 

50 Schritten von der Kirchentür (Const. Sir-

mondiana, 13). Als Begründung führte das 

Konzil von Orange (441) sowohl die Heilig-

keit geweihter Orte (reverentia loci) als auch 

die kirchliche Beistandspflicht (intercessio) 

an (c. 5). Zugleich drohte man nun auch 

Strafen beim Bruch des Asylrechts an (c. 

5b). Für Kaiser Leo I. stellte es ein von der 

Todesstrafe bedrohtes Majestätsverbrechen 

dar (466).28 Zugleich übernahm die Kir-

che neben der Versorgung der Zufluchtsu-

chenden die Aufgabe der Untersuchung ih-

rer Schuld. Die Kirche beanspruchte jedoch 

keine völlige Ausnahme von der weltlichen 

Gerichtsbarkeit, sondern wollte nur eine 

Möglichkeit zur Hilfestellung, denn es er-

loschen weder verhängte Strafen noch wur-

den Schulden getilgt, allenfalls musste sogar 

eine Kirchenbuße geleistet werden.

2.3 Das eigenständige kirchliche 
Asylrecht im Mittelalter

In der merowingischen und karolingi-

schen Zeit des Frankenreiches29 erlang-

te das kirchliche Asylrecht steigende Be-

deutung. Die reverentia loci entsprach dem 

25 Ilona Riedel-Spangenberger, Der Rechtsschutz (s. Anm. 22), 131.
26 Vgl. Peter Landau, Asylrecht. III, in: TRE 4, 319 – 327; ders., Traditionen des Kirchenasyls, in:  

Klaus Barwig / Dieter R. Bauer (Hg.), Asyl (s. Anm. 12), 47–  61; Markus Babo, Kirchenasyl (s. 
Anm. 16), 55 – 86.

27 Vgl. Hanspeter Ruedl, Ad ecclesiam confugere: Die kaiserliche Asylgesetzgebung in der Spät-
antike, in: Konrad Breitsching / Wilhelm Rees (Hg.), Tradition – Wegweisung in die Zukunft , 
Berlin 2001, 133 –145.

28 Vgl. Codex Iustinianus I, 12,6; vgl. Peter Landau, Asylrecht (s. Anm. 26), 322.
29 Vgl. Markus Babo, Kirchenasyl (s. Anm. 16), 91–100; Peter Landau, Rechtsphilosophische und 

rechtshistorische Überlegungen zum Asylgedanken, in: Venanz Schubert (Hg.), Fremde. Mi-
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germanischen Rechtsdenken, das damıt Orte definierte (Kirchen, Klöster, pItä-
ler, Friedhöfe), aber ebenso Ausnahmendie Vorstellung VO „Hausfrieden” und

der „Waffenruhe Gottes” verband. Kirch- des Asylschutzes Mörder, Räuber, Fäl-
1C. Asylstätten damıit Uurc das scher etc.) Grundsätzlich galt das Asyl-
Asylrecht und den Sakralfrieden geschützt, recht für alle Menschen unabhängig VO  b

Was In Zeiten des Fehde(un)wesens immer asse oder Religion, jedoch tellte IHNan

NEeU einzuschärfen WAar. dies bezüglich Häretikern bald In Frage.
In welterer olge wurde der Begriff des DIe Flucht In die Asylstätte befreite jedoch

Asylrechts mıt dem Rechtsinstitut der Im- nicht völlig VO  u der weltlichen Gerichts-
mMmunttäat verbunden, wonach der kirchli- barkeit, denn die Kirche War ZUFK Auslie-
chen Gerichtsbarkeit ein eigener Hoheits- ferung verpflichtet, Wenn VO zuständi-
bereich zugestanden wurde und manche SCH Richter die Verschonung VO  b Leibes-
Kirchen ein „Immunitätsprivileg” erhiel- oder Lebensstrafen wurde. Ohne
ten. Bel dieser Form der Exemtion ging CS kirchliche Zustimmung durfte ein (Je-
darum, „verfolgten ersonen Rechtsschutz schützter nicht entiernt werden; jede Zu-
1mM eigenen Immunitätsbereich geben‘, widerhandlung galt als mıt Exkommuni-
wofür IHNan eine „ihr genumn zukommende, kation bedrohtes akrileg. DIe Kirche hat-
VO  b staatlicher Gewalt unabhängige 'oll- alur den Asylsuchenden (monate- oder
macht“ beanspruchen konnte, nicht zuletzt jahrelang) VEISOTISCH.,

einen „Ausgleich für ehlende Rechts-
staatlichkeit“ schaffen.  51 In dieser Ver- [DIe staatlıche Aufhebung

3°mischung VO  b „Asyl” und ‚Immunıtät des kırchlichen Asylrechts
ijeg als heute och vorhandenes MI1SS-
verständnis die Unterstellung begründet, Spätestens mıt dem J erfolgte die Aus-
die Kirche wuürde welter einen utonomen höhlung des Asylrechts der Kirche Urc.
Rechtsanspruch rheben staatliche Missachtung und zunehmende

DIe Kanonistik des J entfaltete Ausnahmen.* DIe Kirche verwehrte sich
nämlich das Asylrecht, indem IHNan Asyl- nicht sehr dagegen, weil die finanziellen

gration un: Asyl, St ()ttilien 1999, 301-324; Harald Siems, Fur Entwicklung des Kirchenasyls
zwischen Spätantike un: Mittelalter, 1: kko Behrends / Malte Diesselhorst (Ho.) Libertas.
Grundrechtliche Uun: rechtsstaatliche Gewährungen zwischen Antike Uun: Gegenwart, Ebels-
bach 1991, 139-186; ders., Asyl ın der Kirche? Wechsellagen des Kirchenasyls 1m Mittelalter,
1n Martın Dreher (He.) Das antike Asyl. Kultische Grundlagen, rechtliche Ausgestaltung un:
politische Funktion, Köln-Weimar-Wien 2003, 263 1070}
Vgl Konzil VOoO  3 ()rleans 5 1) 1— in Mansı , 35() f.)

41 TIona Riedel-Spangenberger, Asylrecht. 1 1: LKStKR 1, 173-175, 174
Vgl efier Landayu, Asylrecht s Anm. 26), 324}; Markus Babo, Kirchenasyl s Anm 16), 101 —
109 (sratian verband das Kirchenasyl nicht 11UT miıt der Wahrung der reverentia OCı Uun: dem
Recht auf Fürsprache Uun: Verteidigung (intercessio), sondern ordnete systematisch der Oka-
len ImMmunıtfat Z WOorın eın Vorrecht der Kirche sah, dessen Verletzung der Entfremdung
VOoO  3 Kirchengütern gleichstellte (D S/, Uun: 17, 4)
Vgl efier Landayu, Asylrecht s Anm. 26), 326; Markus Babo, Kirchenasyl s Anm 16), 1 1 1—
120 Im Frankreich des JIh wurde der Asylgedanke endgültig verkehrt, indem 111all 1539
den staatlichen Behörden gestattete, Asylsuchende AUS der Kirche holen Uun: festzuhalten, bis
eın estaatliches Gericht Cdie Asylwürdigkeit feststellt.
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germanischen Rechtsdenken, das damit 

die Vorstellung vom „Hausfrieden“ und 

der „Waffenruhe Gottes“ verband. Kirch-

liche Asylstätten waren damit durch das 

Asylrecht und den Sakralfrieden geschützt, 

was in Zeiten des Fehde(un)wesens immer 

neu einzuschärfen war.30 

In weiterer Folge wurde der Begriff des 

Asylrechts mit dem Rechtsinstitut der Im-

munität verbunden, wonach der kirchli-

chen Gerichtsbarkeit ein eigener Hoheits-

bereich zugestanden wurde und manche 

Kirchen ein „Immunitätsprivileg“ erhiel-

ten. Bei dieser Form der Exemtion ging es 

darum, „verfolgten Personen Rechtsschutz 

im eigenen Immunitätsbereich zu geben“, 

wofür man eine „ihr genuin zukommende, 

von staatlicher Gewalt unabhängige Voll-

macht“ beanspruchen konnte, nicht zuletzt 

um einen „Ausgleich für fehlende Rechts-

staatlichkeit“ zu schaffen.31 In dieser Ver-

mischung von „Asyl“ und „Immunität“32 

liegt – als heute noch vorhandenes Miss-

verständnis – die Unterstellung begründet, 

die Kirche würde weiter einen autonomen 

Rechtsanspruch erheben.

Die Kanonistik des 13. Jh. entfaltete 

nämlich das Asylrecht, indem man Asyl-

gration und Asyl, St. Ottilien 1999, 301– 324; Harald Siems, Zur Entwicklung des Kirchenasyls 
zwischen Spätantike und Mittelalter, in: Okko Behrends / Malte Diesselhorst (Hg.), Libertas. 
Grundrechtliche und rechtsstaatliche Gewährungen zwischen Antike und Gegenwart, Ebels-
bach 1991, 139  –186; ders., Asyl in der Kirche? Wechsellagen des Kirchenasyls im Mittelalter, 
in: Martin Dreher (Hg.), Das antike Asyl. Kultische Grundlagen, rechtliche Ausgestaltung und 
politische Funktion, Köln–Weimar–Wien 2003, 263 – 300.

30 Vgl. Konzil von Orléans (511): c. 1–  3 (in: Mansi 8, 350 f.).
31 Ilona Riedel-Spangenberger, Asylrecht. IV., in: LKStKR 1, 173 –175, 174.
32 Vgl. Peter Landau, Asylrecht (s. Anm. 26), 324; Markus Babo, Kirchenasyl (s. Anm. 16), 101–

109. – Gratian verband das Kirchenasyl nicht nur mit der Wahrung der reverentia loci und dem 
Recht auf Fürsprache und Verteidigung (intercessio), sondern ordnete es systematisch der loka-
len Immunität zu, worin er ein Vorrecht der Kirche sah, dessen Verletzung er der Entfremdung 
von Kirchengütern gleichstellte (D 87, c. 6 und C 17, q. 4).

33 Vgl. Peter Landau, Asylrecht (s. Anm. 26), 326; Markus Babo, Kirchenasyl (s. Anm. 16), 111–
120. – Im Frankreich des 16. Jh. wurde der Asylgedanke endgültig verkehrt, indem man 1539 
den staatlichen Behörden gestattete, Asylsuchende aus der Kirche zu holen und festzuhalten, bis 
ein staatliches Gericht die Asylwürdigkeit feststellt.

orte definierte (Kirchen, Klöster, Spitä-

ler, Friedhöfe), aber ebenso Ausnahmen 

des Asylschutzes (Mörder, Räuber, Fäl-

scher etc.). Grundsätzlich galt das Asyl-

recht für alle Menschen – unabhängig von 

Rasse oder Religion, jedoch stellte man 

dies bezüglich Häretikern bald in Frage. 

Die Flucht in die Asylstätte befreite jedoch 

nicht völlig von der weltlichen Gerichts-

barkeit, denn die Kirche war zur Auslie-

ferung verpflichtet, wenn vom zuständi-

gen Richter die Verschonung von Leibes- 

oder Lebensstrafen zugesagt wurde. Ohne 

kirchliche Zustimmung durfte ein Ge-

schützter nicht entfernt werden; jede Zu-

widerhandlung galt als mit Exkommuni-

kation bedrohtes Sakrileg. Die Kirche hat-

te dafür den Asylsuchenden (monate- oder 

jahrelang) zu versorgen.

2.4 Die staatliche Aufhebung 
des kirchlichen Asylrechts

Spätestens mit dem 15. Jh. erfolgte die Aus-

höhlung des Asylrechts der Kirche durch 

staatliche Missachtung und zunehmende 

Ausnahmen.33 Die Kirche verwehrte sich 

nicht sehr dagegen, weil die finanziellen 
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Belastungen erheblich Gregor XILV. hen ugleic. bejahte die Kirche den legiti-
regelte das kirchliche Asylrecht mıt der TIen staatlichen Strafverfolgungsanspruch,
onstıtution ( um alias 1591) dann völ- insofern eine Auslieferung 1mM Dringlich-
lig CU, konnte aber die Anerkennung der keitsfall eingeräumt wurde und IHNan ZUFK

Grundsätze In Europa kaum mehr erzwıin- Dispenserteilung bereit WAÄäIrl. Mıt dem Än-
gCch Einerseılits hatte die Reformation die spruch auf Mitwirkung sollte zumindest
Bedingungen alur infrage gestellt und die kirchliche Beistandspflicht für Verfolg-
dererseits die weltlichen Herrscher ermöglicht und gewahrt werden.
des aufgeklärten Absolutismus immer
nıger bereit, kirchliche Einspruchsrech-

beachten. Im J wurde das DIT3 ısche Begründungkirchliche Asylrecht staatlich ormell auf- eutigen „Kirchenasyls”ehoben, wobel IHNan allenfalls och be-
reıit WAal, die reverentia loci Ssowelılt wah- 3 91 Juristische Begründungselemente
T, dass IHNan keine Verhaftung während
gottesdienstlicher Handlungen durchführ- Bel der Revision des Kirchenrechts oll-

und den Ordinarius informierte.“* IHNan zunächst Asylschutz festhalten
DIe katholische Kirche 1e ihren AÄn- und ein uneingeschränktes Nierzes-

spruch dennoch formal aufrecht“ und be- sionsrecht eltend machen. 198() entschied
Ummte In 1179 „DIe Kirche sich die CIC-Reformkommission jedoch
erfreut sich des Asylrechts In der e1ISE, ZUFK Streichung der Oormen 1-
dass ihr geflüchtete Straftäter ohne Zu- scher Nichtanerkennung des Kirchenasyls
stimmung des Ordinarius oder wenigstens In zivilen Rechtsordnungen. Es wird le-
des Kirchenrektors dort nicht herausge- diglich die Freiheit der kirchlichen Auto-
holt werden dürfen, CN Se1 denn, CN besteht rıLa beansprucht, die hausherrliche 'oll-
dazu eine dringende Notwendigkeit. ‘ DIe- macht und religiösen ollzüge ‚heili-

Bestimmung diente weniger der Rechts- SCH Orten“ (C 1205 CIC/1983) uneinge-
ilfe, sondern dem Schutz der (Gjebetsstät- schränkt ausüben dürfen (C Ca
t 3 eine sakrilegische Kirchenschän- diese profanem eDrauc Se1lenNn
dung (CC 117/2,; 2325 CIC/1917) verhin- (C doch selbst dies ist nicht mehr
dern. Man betrachtete die Kirchengebäude uneingeschränkt durchsetzbar und biletet
als „heilige Stätten“ (C 16() GIC/ die keine Rechtsgrundlage ZUTFK Verwendung
allein der kirchlichen Autorität e- dieser Orte als „Kirchenasyl”.”® amı hat

Vgl Markus Babo, Kirchenasyl (S. Anm 16), 121-133, bes 125 _129 eute sind Sakralbauten
staatlich nicht speziell geschützt VOT polizeilichen Ma{fßsnahmen, AUSSCHOILLIIL während des
Gottesdienstes, denn hier gilt der Schutz der Glaubensfreiheit der Feiernden, solange Alterna-
t1ven bestehen un: durch den Gottesdienst nicht 1ne Abschiebung vereitelt werden soll (etwa
durch Versaumen des Flugzeuges); vgl Markus Müller, Rechtsprobleme beim „Kirchenasyl”,
Baden-Baden 1999, 155
PIıus verfügte noch 1869 für Cdie (Anordnung einer) Kirchenasylverletzung Cdie Strafe der HX-
kommunikation: ONnNns Apostolicae Sedis moderationi, 1: AS$S 1869/70), 31
Vgl IngO Vorn Münch, „Kirchenasyl”: ehrenwert, ber kein Recht, 1n NJ W 1995, 565-566; KO-
and Bank, Kirchliches Sanctuarıum als rechtsfreier Raum“® e Problematik des Kirchenasyls,
1n Kaimer Grote / Thilo arauhn (He.) Religionsfreiheit zwischen individueller Selbstbestim-
ILLUNG, Minderheitenschutz Uun: Staatskirchenrecht Völker- Uun: verfassungsrechtliche Per-
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Belastungen erheblich waren. Gregor XIV. 

regelte das kirchliche Asylrecht mit der 

Konstitution Cum alias (1591) dann völ-

lig neu, konnte aber die Anerkennung der 

Grundsätze in Europa kaum mehr erzwin-

gen. Einerseits hatte die Reformation die 

Bedingungen dafür infrage gestellt und an-

dererseits waren die weltlichen Herrscher 

des aufgeklärten Absolutismus immer we-

niger bereit, kirchliche Einspruchsrech-

te zu beachten. Im 18./19. Jh. wurde das 

kirchliche Asylrecht staatlich formell auf-

gehoben, wobei man allenfalls noch be-

reit war, die reverentia loci soweit zu wah-

ren, dass man keine Verhaftung während 

gottesdienstlicher Handlungen durchführ-

te und zuvor den Ordinarius informierte.34 

Die katholische Kirche hielt ihren An-

spruch dennoch formal aufrecht35 und be-

stimmte in c. 1179 CIC/1917: „Die Kirche 

erfreut sich des Asylrechts in der Weise, 

dass zu ihr geflüchtete Straftäter ohne Zu-

stimmung des Ordinarius oder wenigstens 

des Kirchenrektors dort nicht herausge-

holt werden dürfen, es sei denn, es besteht 

dazu eine dringende Notwendigkeit.“ Die-

se Bestimmung diente weniger der Rechts-

hilfe, sondern dem Schutz der Gebetsstät-

te, um eine sakrilegische Kirchenschän-

dung (cc. 1172, 2325 CIC/1917) zu verhin-

dern. Man betrachtete die Kirchengebäude 

als „heilige Stätten“ (c. 1160 CIC/1917), die 

allein der kirchlichen Autorität unterste-

34 Vgl. Markus Babo, Kirchenasyl (s. Anm. 16), 121–133, bes. 125  –129. – Heute sind Sakralbauten 
staatlich nicht speziell geschützt vor polizeilichen Maßnahmen, ausgenommen während des 
Gottesdienstes, denn hier gilt der Schutz der Glaubensfreiheit der Feiernden, solange Alterna-
tiven bestehen und durch den Gottesdienst nicht eine Abschiebung vereitelt werden soll (etwa 
durch Versäumen des Flugzeuges); vgl. Markus Müller, Rechtsprobleme beim „Kirchenasyl“, 
Baden-Baden 1999, 158 f.

35 Pius IX. verfügte noch 1869 für die (Anordnung einer) Kirchenasylverletzung die Strafe der Ex-
kommunikation: Konst. Apostolicae Sedis moderationi, in: ASS 5 (1869/70), 311.

36 Vgl. Ingo von Münch, „Kirchenasyl“: ehrenwert, aber kein Recht, in: NJW 1995, 565 – 566; Ro-
land Bank, Kirchliches sanctuarium als rechtsfreier Raum? Die Problematik des Kirchenasyls, 
in: Rainer Grote / Th ilo Marauhn (Hg.), Religionsfreiheit zwischen individueller Selbstbestim-
mung, Minderheitenschutz und Staatskirchenrecht – Völker- und verfassungsrechtliche Per-

hen. Zugleich bejahte die Kirche den legiti-

men staatlichen Strafverfolgungsanspruch, 

insofern eine Auslieferung im Dringlich-

keitsfall eingeräumt wurde und man zur 

Dispenserteilung bereit war. Mit dem An-

spruch auf Mitwirkung sollte zumindest 

die kirchliche Beistandspflicht für Verfolg-

te ermöglicht und gewahrt werden.

3 Die ethische Begründung 
heutigen „Kirchenasyls“

3.1 Juristische Begründungselemente

Bei der Revision des Kirchenrechts woll-

te man zunächst am Asylschutz festhalten 

und sogar ein uneingeschränktes Interzes-

sionsrecht geltend machen. 1980 entschied 

sich die CIC-Reformkommission jedoch 

zur Streichung der Normen wegen fakti-

scher Nichtanerkennung des Kirchenasyls 

in zivilen Rechtsordnungen. Es wird le-

diglich die Freiheit der kirchlichen Auto-

rität beansprucht, die hausherrliche Voll-

macht und religiösen Vollzüge an „heili-

gen Orten“ (c. 1205 CIC/1983) uneinge-

schränkt ausüben zu dürfen (c. 1213), da 

diese profanem Gebrauch entzogen seien 

(c. 1210); doch selbst dies ist nicht mehr 

uneingeschränkt durchsetzbar und bietet 

keine Rechtsgrundlage zur Verwendung 

dieser Orte als „Kirchenasyl“.36 Damit hat 
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die katholische Kirche einen „1M eigenen rung“ In Kirchenräumen den Christen eine
‚Schlüsselfunktio In der DiskussionRecht verankerten Nspruc. aufgegeben,

heilige Orte als Asylstätten ZUFK Verfügung ein Menschenrecht auf Asyl insofern CN

stellen, mıt dem Ziel, keine Ausnahme Ca erklärtermafßen „‚nich Rechtsbruch,
VO staatlichen Rechtsvollzug erwIr- sondern Rechtsschutz“ geht.””
ken . Tatsächlic wird keine kirchliche Der völker- DZw. europarechtliche
„Exterritorialität” beansprucht, vielmehr WwIe nationalgesetzliche Schutz welst ıIn
anerkennt IHNan den umfassenden Rechts- der normatıven Ausgestaltung und VCI-

ordnungsanspruch des säkularen Staates fahrensmäfßigen Umsetzung erhebliche
und nımmt grundsätzlich ZUFK ennTInıs Mängel auf. Völkerrechtlich (z.B Art
(vgl. 75 76)) dass der moderne Rechtsstaat ist ZWarLr mehrlac bestimmt,“”
die Aufgabe der Asylgewährung übernom- dass kein Staat seiInen Buüurgern oder Frem-
TIen hat. Natürlich können In konkordatä- den die USreIsSE verwelgern darf, doch ist
Ten Vereinbarungen zwischen Kirche und dadurch och kein Staat verpflichtet, die-
Staat Rechte eingeräumt werden,”® die ber SC auch aufzunehmen.* Allerdings enTl-
ein Interzessionsrecht 1mM Rahmen der Carl- hält die Genfter Flüchtlingskonvention
atıven Beistandspflicht und einer kirchli- mindest das sogenannte „Refoulment-Ver-
chen Anwaltsfunktion hinausreichen (vgl. bot”, wonach CS untersagt ist, Asylsuchen-

221; /47/ 9 3 3583 9 3 394 S1; 529 S 1 de Uurc die Abweisung oder Abschiebung
CIC/1983) Im Kontext einer vorrangıl- In eine lebensbedrohliche Situation
SCH UOption für die Armen kommt 1mM bringen Art. GEK; vgl Art. K >

Was auch In nationale Rechtsnormen üÜüber-1C. auf die TaxXls faktischer „Asylgewäh-

spektiven, Berlin 2001, 353 -—-409; Jochen Grefen, Kirchenasyl 1m Rechtsstaat: C'hristliche
Beistandspflicht Uun: staatliche Flüchtlingspolitik. Kirchenrechtliche Uun: verfassungsrechtliche
Untersuchung z u genannten Kirchenasyl ın der Berlin 2001; Gregor Herler, Kirchli-
hes Asylrecht s Anm 1) 7580 Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte urteilte,
dass Clie polizeiliche Zwangsräumung einer besetzten Kirche uch dann zulässig 1st, WE der
Pfarrer eın FEinschreiten ablehnt: vgl EGMR Entscheidung VO 1: Stefan Muckel /
Manfred Baldus (He.) Entscheidungen ın Kirchensachen, ÄL, Berlin 2002, 227 D47
YVes Kingala, Asyl als ultima ratıo un: Zuflucht für Menschenwürde. Eıne Herausforderung für
aal Uun: Kirche, 1n 2015), 147/7-158, hier 153; vgl Jochen Grefen, Kirchenasyl s Anm
36), 135; TIona Riedel-Spangenberger, Der Rechtsschutz (S Anm. 22), 139 f.: Brigitte Schinkele,
Gewissensgebot Uun: Normatıvıtat des positiven Rechts. Überlegungen unfter besonderer Be-
rücksichtigung des genannten „Kirchenasyls”, 1: arr 2003), 445 -450, 459
Vgl Clie Gewährleistung des Kirchenasyls 1m Konkordat miıt Spanien 1979; Art 1,5) un: mıt
Italien 1984; Art 5,2) Dazu: Gregor Herler, Kirchliches Asylrecht s Anm 21),_ hier
03
Alhert-Peter Rethmann, Asyl Uun: Migration. FEthik für 1ne 1IEUE Politik ın Deutschland, Muns-
(er 1996, 304-316, hier 305, 3()}7/
Vgl Allgemeine Erklärung der Menschenrechte der UNÖOG AEMR 1948), Genfer Flüchtlings-
konvention GFK 1951 miıt Zusatzprotokoll 1967 Europäische Konvention zu chutze der
Menschenrechte Uun: Grundfreiheiten EMRK 1950 miıt Zusatz-Protokall Nr un: 1963,

4 ]
1984), Amerikanische 1969) un: Afrikanische Menschenrechtskonvention 198
Vgl Hans-Richard KReuter, Kirchenasyl un: staatliches Asylrecht, 1: Gerhard KAau (He.) IDER
Recht der Kirche. 3, Güterslioh 1994, 5/4-600, 578 f.: Markus Babo, Kirchenasyl (S. Anm
16), 159 7/4; Norbert Brieskorn, Asyl, Asylrecht. 1 1: LIhK® 1, 1115
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die katholische Kirche einen „im eigenen 

Recht verankerten Anspruch aufgegeben, 

heilige Orte als Asylstätten zur Verfügung 

zu stellen, mit dem Ziel, keine Ausnahme 

vom staatlichen Rechtsvollzug zu erwir-

ken“37. Tatsächlich wird keine kirchliche 

„Exterritorialität“ beansprucht, vielmehr 

anerkennt man den umfassenden Rechts-

ordnungsanspruch des säkularen Staates 

und nimmt grundsätzlich zur Kenntnis 

(vgl. GS 76), dass der moderne Rechtsstaat 

die Aufgabe der Asylgewährung übernom-

men hat. Natürlich können in konkordatä-

ren Vereinbarungen zwischen Kirche und 

Staat Rechte eingeräumt werden,38 die über 

ein Interzessionsrecht im Rahmen der cari-

tativen Beistandspflicht und einer kirchli-

chen Anwaltsfunktion hinausreichen (vgl. 

cc. 221; 747 §2; 383 §4; 394 §1; 529 §1 

CIC/1983). Im Kontext einer vorrangi-

gen Option für die Armen kommt im 

Blick auf die Praxis faktischer „Asylgewäh-

spektiven, Berlin u. a. 2001, 383 – 409; Jochen Grefen, Kirchenasyl im Rechtsstaat: Christliche 
Beistandspfl icht und staatliche Flüchtlingspolitik. Kirchenrechtliche und verfassungsrechtliche 
Untersuchung zum so genannten Kirchenasyl in der BRD, Berlin 2001; Gregor Herler, Kirchli-
ches Asylrecht (s. Anm. 21), 75 – 80. – Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte urteilte, 
dass die polizeiliche Zwangsräumung einer besetzten Kirche auch dann zulässig ist, wenn der 
Pfarrer ein Einschreiten ablehnt; vgl. EGMR Entscheidung vom 09.04.2001, in: Stefan Muckel / 
Manfred Baldus (Hg.), Entscheidungen in Kirchensachen, Bd. XL, Berlin 2002, 237– 247.

37 Yves Kingata, Asyl als ultima ratio und Zufl ucht für Menschenwürde. Eine Herausforderung für 
Staat und Kirche, in: OK 56 (2015), 147–158, hier: 153; vgl. Jochen Grefen, Kirchenasyl (s. Anm. 
36), 135; Ilona Riedel-Spangenberger, Der Rechtsschutz (s. Anm. 22), 139 f.; Brigitte Schinkele, 
Gewissensgebot und Normativität des positiven Rechts. Überlegungen unter besonderer Be-
rücksichtigung des so genannten „Kirchenasyls“, in: öarr 50 (2003), 448 – 480, 459 f.

38 Vgl. die Gewährleistung des Kirchenasyls im Konkordat mit Spanien (1979; Art. 1,5) und mit 
Italien (1984; Art. 5,2). Dazu: Gregor Herler, Kirchliches Asylrecht (s. Anm. 21), 86  –107, hier 
93 f.

39 Albert-Peter Rethmann, Asyl und Migration. Ethik für eine neue Politik in Deutschland, Müns-
ter 1996, 304 – 316, hier: 305, 307 f.

40 Vgl. Allgemeine Erklärung der Menschenrechte der UNO (AEMR 1948), Genfer Flüchtlings-
konvention (GFK 1951) mit Zusatzprotokoll (1967), Europäische Konvention zum Schutze der 
Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK 1950) mit Zusatz-Protokoll Nr. 4 und 7 (1963, 
1984), Amerikanische (1969) und Afrikanische Menschenrechtskonvention (1981).

41 Vgl. Hans-Richard Reuter, Kirchenasyl und staatliches Asylrecht, in: Gerhard Rau (Hg.), Das 
Recht der Kirche. Bd. 3, Gütersloh 1994, 574 – 600, 578 f.; Markus Babo, Kirchenasyl (s. Anm. 
16), 159  –174; Norbert Brieskorn, Asyl, Asylrecht. IV., in: LTh K3 1, 1118 f.

rung“ in Kirchenräumen den Christen eine 

„Schlüsselfunktion“ in der Diskussion um 

ein Menschenrecht auf Asyl zu, insofern es 

da erklärtermaßen „nicht um Rechtsbruch, 

sondern um Rechtsschutz“ geht.39 

Der völker- bzw. europarechtliche so-

wie nationalgesetzliche Schutz weist in 

der normativen Ausgestaltung und ver-

fahrensmäßigen Umsetzung erhebliche 

Mängel auf. Völkerrechtlich (z. B. Art. 14 

AEMR) ist zwar mehrfach bestimmt,40 

dass kein Staat seinen Bürgern oder Frem-

den die Ausreise verweigern darf, doch ist 

dadurch noch kein Staat verpflichtet, die-

se auch aufzunehmen.41 Allerdings ent-

hält die Genfer Flüchtlingskonvention zu-

mindest das sogenannte „Refoulment-Ver-

bot“, wonach es untersagt ist, Asylsuchen-

de durch die Abweisung oder Abschiebung 

in eine lebensbedrohliche Situation zu 

bringen (Art. 33 GFK; vgl. Art. 3 EMRK), 

was auch in nationale Rechtsnormen über-
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NOmMMMeEN wurde.“* DIe Interpretationsbe- Gelegentlich wird überlegt, OD der KIır-
dürftigkeit dieser gewährenden und be- che als Körperschaft Ööffentlichen Rechts
schränkenden Bestimmungen, die KOom- nicht doch ein Recht oder eine Ver-
plexität politischer und sozlaler Ge{fähr- pflichtung ZUFK Kirchenasylgewährung

komme 1mM Sinne eiInNnes subsidlären Men-dungslagen In der Welt SOWI1eEe die Sprach-
barrieren VO  b physisch und psychisch CI - schenrechtsschutzes.** Der Körperschafts-
schöpften Flüchtlingen machen CN jedoch STatus irg aber zugleic. die Pflicht ZUFK

nöt1g, darauf achten, dass selbst bel ho- Respektierung Ööffentlichen Rechts,* auch
hem Andrang ein sorgfältiges, den B10gra- Wenn dies das Selbstbestimmungsrecht

VO  b Kirchen kennt Formen eiInes rch-fien erecht werdendes Prüfungsverfah-
Ten angewandt wird. Auch bei Wil- lichen ‚Selbsthilferechts  C6 sind jedenfalls
len kann CS unbilligen und mM1ıtunter le- ausgeschlossen. e1s werden Möglich-

keiten und Girenzen der rechtsstaatlichenbensbedrohlichen (Fehl-)Entscheidungen
kommen. DIes 11150 mehr, WEnnn Kegle- Duldung eiInNnes „Kirchenasyls” In verfas-
LUNScCH das Refoulment-Verbot prinzipie sungsrechtlicher 1C diskutiert, insofern
ZWarLr nicht In Frage stellen, aber die MÖg- eine Zuordnung ZU. grundrechtlichen
1C.  (1 einer „Notverordnung” bei YTTre1- Schutzbereich individueller und korporati-
chen einer „Obergrenze” VO  u Asylanträ- Vel Religionsfreiheit SOWI1E der (Jew1lssens-

freiheit des Einzelnen DZw. einer Kirchen-SgCcH mıt schwer absehbaren KONSEquenN-
ZEeIN überlegen. on 1mM regulären Verfah- gemeinde argumentierbar ist.* Will der
Ten gibt CS schwierige Fallkonstellationen, Staat die Freiheit gewissensmotivlier-

tem Handeln behindern, ist ach demdie Urc gesetzliche Formulierungen oder
beamtenmäfßige Routine nicht eindeutig Prinzıp der Verhältnismäfßigkeit begrün-

entscheiden sind, VOL allem, Wenn SC dungspflichtig. „Das eINZIS schlagkräftige
ellschaftlich einermedialer, finanziel- Argument ware ıIn diesem Fall, dass Uurc
ler und sozlaler Druck pürbar ist.“ das Handeln des Staates ein bedeutendes

Vgl für Österreich: Bundesgesetz über Cdie Gewährung VO  3 Asyl BGBL Nr idFE
2016 AsylG über den Status des „subsidiär Schutzberechtigten‘; über Cdie Ausübung der
Fremdenpolizei, Cdie Ausstellung VOoO  3 Dokumenten für Fremde Uun: Cdie Erteilung VOoO  3 Einrelise-
titeln BGBL Nr idFE 2016 459a FPG enthält das Verbot der Zurückweisung Uun:
Zurückschiebung, „WEINLN stichhaltige Gründe für Cdie Annahme bestehen, dass dort ihr Leben
der ihre Freiheit AUS Gründen ihrer Kasse, ihrer Religion, ihrer Nationalität, ihrer Zugehörig-
keit einer bestimmten SO7]lalen Gruppe der ihrer politischen Ansichten bedroht wäre“ der
WE ihnen ın ihrem aal Cdie Todesstrafe droht der 1nN€ „ernsthafte Bedrohung des Lebens
der der Unversehrtheit infolge willkürlicher (Gjewalt 1m Rahmen eINes internationalen der
innerstaatlichen Konflikts”
Vgl den Defiziten: Markus Babo, Kirchenasyl s Anm 16), 195-—-240 Twa Cdie Definierung
VOoO  3 „sicheren” Drıittstaaten Uun: „sicheren Herkunftsländern Clie Einführung des „Flughafen-
verfahrens”, Mängel 1m Anhörungs- un: Entscheidungsverfahren eic

Vgl Christoph Görisch, Kirchenasyl s Anm. 21), 115-120; für Cdie miıt erwels auf Art
162a Grundgesetz.
Eıne Verletzung der Loyalitätspflicht AUS dem Konkordat sieht: Manfred Baldus, Kirchenasyl
un: Vertragskirchenrecht, Vw/Z Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht 15 1999 716—-7721
Vgl Brigitte Schinkele, Gewissensgebot s Anm 37), 466 —-479; Markus Babo, Kirchenasyl (S.
Anm 16), 353-—365; Christoph Görisch, Kirchenasyl (S. Anm 21), 139-259; Jochen Grefen, KI1r-
chenasyl s Anm 36), 210-263; Markus Müller, Rechtsprobleme (S. Anm 34),
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nommen wurde.42 Die Interpretationsbe-

dürftigkeit dieser gewährenden und be-

schränkenden Bestimmungen, die Kom-

plexität politischer und sozialer Gefähr-

dungslagen in der Welt sowie die Sprach-

barrieren von physisch und psychisch er-

schöpften Flüchtlingen machen es jedoch 

nötig, darauf zu achten, dass selbst bei ho-

hem Andrang ein sorgfältiges, den Biogra-

fien gerecht werdendes Prüfungsverfah-

ren angewandt wird. Auch bei gutem Wil-

len kann es zu unbilligen und mitunter le-

bensbedrohlichen (Fehl-)Entscheidungen 

kommen. Dies umso mehr, wenn Regie-

rungen das Refoulment-Verbot prinzipiell 

zwar nicht in Frage stellen, aber die Mög-

lichkeit einer „Notverordnung“ bei Errei-

chen einer „Obergrenze“ von Asylanträ-

gen mit schwer absehbaren Konsequen-

zen überlegen. Schon im regulären Verfah-

ren gibt es schwierige Fallkonstellationen, 

die durch gesetzliche Formulierungen oder 

beamtenmäßige Routine nicht eindeutig 

zu entscheiden sind, vor allem, wenn ge-

sellschaftlich ein hoher medialer, finanziel-

ler und sozialer Druck spürbar ist.43 

42 Vgl. für Österreich: Bundesgesetz über die Gewährung von Asyl (BGBl. I Nr. 100/2005 idF 
2016): § 8 AsylG über den Status des „subsidiär Schutzberechtigten“; BG über die Ausübung der 
Fremdenpolizei, die Ausstellung von Dokumenten für Fremde und die Erteilung von Einreise-
titeln (BGBl. I Nr. 100/2005 idF 2016): § 45a FPG enthält das Verbot der Zurückweisung und 
Zurückschiebung, „wenn stichhaltige Gründe für die Annahme bestehen, dass dort ihr Leben 
oder ihre Freiheit aus Gründen ihrer Rasse, ihrer Religion, ihrer Nationalität, ihrer Zugehörig-
keit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder ihrer politischen Ansichten bedroht wäre“ oder 
wenn ihnen in ihrem Staat die Todesstrafe droht oder eine „ernsthaft e Bedrohung des Lebens 
oder der Unversehrtheit infolge willkürlicher Gewalt im Rahmen eines internationalen oder 
innerstaatlichen Konfl ikts“.

43 Vgl. zu den Defi ziten: Markus Babo, Kirchenasyl (s. Anm. 16), 195 – 240: etwa die Defi nierung 
von „sicheren“ Drittstaaten und „sicheren Herkunft sländern“, die Einführung des „Flughafen-
verfahrens“, Mängel im Anhörungs- und Entscheidungsverfahren etc.

44 Vgl. Christoph Görisch, Kirchenasyl (s. Anm. 21), 115  –120; für die BRD mit Verweis auf Art. 
16a Grundgesetz.

45 Eine Verletzung der Loyalitätspfl icht aus dem Konkordat sieht: Manfred Baldus, Kirchenasyl 
und Vertragskirchenrecht, NVwZ – Neue Zeitschrift  für Verwaltungsrecht 18 (1999), 716 –721.

46 Vgl. Brigitte Schinkele, Gewissensgebot (s. Anm. 37), 466 – 479; Markus Babo, Kirchenasyl (s. 
Anm. 16), 353 – 365; Christoph Görisch, Kirchenasyl (s. Anm. 21), 139 – 259; Jochen Grefen, Kir-
chenasyl (s. Anm. 36), 210 – 263; Markus Müller, Rechtsprobleme (s. Anm. 34), 50 –121.

Gelegentlich wird überlegt, ob der Kir-

che als Körperschaft öffentlichen Rechts 

nicht doch ein Recht oder sogar eine Ver-

pflichtung zur Kirchenasylgewährung zu-

komme im Sinne eines subsidiären Men-

schenrechtsschutzes.44 Der Körperschafts-

status birgt aber zugleich die Pflicht zur 

Respektierung öffentlichen Rechts,45 auch 

wenn dies das Selbstbestimmungsrecht 

von Kirchen kennt. Formen eines kirch-

lichen „Selbsthilferechts“ sind jedenfalls 

ausgeschlossen. Meist werden Möglich-

keiten und Grenzen der rechtsstaatlichen 

Duldung eines „Kirchenasyls“ in verfas-

sungsrechtlicher Sicht diskutiert, insofern 

eine Zuordnung zum grundrechtlichen 

Schutzbereich individueller und korporati-

ver Religionsfreiheit sowie der Gewissens-

freiheit des Einzelnen bzw. einer Kirchen-

gemeinde argumentierbar ist.46 Will der 

Staat die Freiheit zu gewissensmotivier-

tem Handeln behindern, ist er nach dem 

Prinzip der Verhältnismäßigkeit begrün-

dungspflichtig. „Das einzig schlagkräftige 

Argument wäre in diesem Fall, dass durch 

das Handeln des Staates ein bedeutendes 
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nichtsittliches Übel,; welches Urc. die (Je- mäfßiger Überzeugung nämlich veranlasst
wI1issenstat gesetzt würde, verhindert WEI - sehen, ihren Widerstand gegenüber be-
den könnte. Als olches käme aber edig- hördlichen Mafßnahmen oder Entschei-
ich die Missachtung des staatlichen 'oll- dungen nötigenfalls ıIn dieser Form ZU.

zugsanspruchs In Frage. Setzt IHNan diese USdruc. bringen Es geht €e1 da-
jedoch In Relation dem Uurc die (Je- IU „dass sich Menschen mehr oder
wI1issenstat möglicherweise erreichbaren weniger drastischen Aktionen —-

nichtsittlichen Gut, die Bewahrung VO  b entun, auf ihrer Überzeugung ach
Leben und körperlicher Unversehrtheit schädliche, lebensbedrohliche und UNsSC-
des Flüchtlings und damıit die Einlösung rechte Entwicklungen aufmerksam
VO  b dessen Rechtsanspruch), ist eindeu- chen und S1€ aufzuhalten  <149 Obwohl der
t1g letzterem als dem fundamentalen (ut grundsätzliche Respekt VOLF demokrati-
der Orzug geben A / schen Entscheidungen vorausgesetzt wird

und In der ege. egeben ist, kann CN SCIA-
Kiırchenasyl als OInNne Form de bei der Asylproblematik 1mM 1C. auf e1-

Nen Sonderftfall einer Informations- undzivilen Ungehorsams?
Wertungsdifferenz den Agierenden

Kirchen en die diakonische ufga- kommen, welche die Gefahr einer Verlet-
be, menschenrechtsorientierten Ver- ZUNS fundamentaler (Menschen-)Rechte
besserung des positiven Rechts beizutra- nthält In dieser Konfliktlage ordert die
48  gen und 1mM Einzelfall ein moralisches „Spannung zwischen Gewissensgebot und
„Einspruchsrecht” 1mM Sinne der christli- Rechtsgehorsam eine LÖSUNg, selbst Wenn

chen Beistandspflicht auszuüben, eine IHNan bei gewissenskonformem Handeln
rechtskonforme Entscheidung ber den posıtives Recht verstöfst.”*

Im Anschluss John Rawls>! lässt sichAsylstatus oder zumindest die Duldung des
Aufenthaltes erreichen. Als letzte MÖg- auch 1mM intakten Rechts- und Verfassungs-
1C.  el kann €1 die Zufluchtsgewäh- fragen, OD CN nicht zulässig Se1INn kann,
LUNS Urc die Kirche edacht werden, bei groben Ungerechtigkeiten öffentlich und
für dann SCIN auf die Rechtsfigur des „ ZIVI1- gewissensbestimmt einen Normverstofß
len Ungehorsams’ verwliesen wird. begehen, dadurch eine Verbesserung

Im demokrtatischen Rechtsstaat kön- der Gesetzeslage oder Regierungspoliti
Hen sich Bürger/innen AaUuSs gEeWISSENS- erreichen, sofern dieser gewaltfrei erfolgt

Markus Babo, Kirchenasyl (S. Anm 16), 363
Vgl Hans-Richard KReuter, Kirchenasyl s Anm. 595 —600
Volker Eid, Ziviler Ungehorsam restriktive Asylpolitik! Ethische Begründung des KI1r-
chenasyls, 1: KTaus Barwig / Dieter Bauer (Ho.) Asyl (S. Anm. 12), 63-—76, hier 63; vgl
Wolf-Dieter Just, Jeder Mensch 1st eın Heiligtum. Kirchenasyl Uun: 7i vViler Ungehorsam AUS theo-
logischer Uun: philosophischer Sicht, 1: ers. (He.) Asyl VOoO  3 unten Kirchenasyl Uun: 7i viler Un-
gehorsam Eın Ratgeber, Reinbek Hamburg 1993, 7/2-90; Matthias Pulte, Kirchenasyl eın
Privileg der Kirchen 1m emokratischen Rechtsstaat, der Duldung 7ivilen Ungehorsams®, 1n
Patrik Höring/ Clemens Dölken / Polykarp Hin Agan (He.) Migration Jahrbuch der Phil.-
Theol Hochschule St ugustin 2015), O1-I1
Vgl Brigitte Schinkele, Gewissensgebot s Anm 37), 449, 455

“ ] John Rawls, Eıne Theorie der Gerechtigkeit, Frankfurt 1975, 300 f.; vgl etfer Gliotz (He.)
Ziviler Ungehorsam 1mM Rechtsstaat, Frankfurt 1983
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nichtsittliches Übel, welches durch die Ge-

wissenstat gesetzt würde, verhindert wer-

den könnte. Als solches käme aber ledig-

lich die Missachtung des staatlichen Voll-

zugsanspruchs in Frage. Setzt man diese 

jedoch in Relation zu dem durch die Ge-

wissenstat möglicherweise erreichbaren 

nichtsittlichen Gut, sc. die Bewahrung von 

Leben und körperlicher Unversehrtheit 

des Flüchtlings (und damit die Einlösung 

von dessen Rechtsanspruch), so ist eindeu-

tig letzterem als dem fundamentalen Gut 

der Vorzug zu geben.“47 

3.2 Kirchenasyl als eine Form 
zivilen Ungehorsams?

Kirchen haben die diakonische Aufga-

be, zur menschenrechtsorientierten Ver-

besserung des positiven Rechts beizutra-

gen48 und im Einzelfall ein moralisches 

„Einspruchsrecht“ im Sinne der christli-

chen Beistandspflicht auszuüben, um eine 

rechtskonforme Entscheidung über den 

Asylstatus oder zumindest die Duldung des 

Aufenthaltes zu erreichen. Als letzte Mög-

lichkeit kann dabei an die Zufluchtsgewäh-

rung durch die Kirche gedacht werden, wo-

für dann gern auf die Rechtsfigur des „zivi-

len Ungehorsams“ verwiesen wird.

Im demokratischen Rechtsstaat kön-

nen sich Bürger/innen aus gewissens-

47 Markus Babo, Kirchenasyl (s. Anm. 16), 363.
48 Vgl. Hans-Richard Reuter, Kirchenasyl (s. Anm. 41), 598 – 600.
49 Volker Eid, Ziviler Ungehorsam gegen restriktive Asylpolitik? Ethische Begründung des Kir-

chenasyls, in: Klaus Barwig / Dieter R. Bauer (Hg.), Asyl (s. Anm. 12), 63 – 76, hier: 63; vgl. 
Wolf-Dieter Just, Jeder Mensch ist ein Heiligtum. Kirchenasyl und ziviler Ungehorsam aus theo-
logischer und philosophischer Sicht, in: ders. (Hg.), Asyl von unten. Kirchenasyl und ziviler Un-
gehorsam – Ein Ratgeber, Reinbek b. Hamburg 1993, 72 – 90; Matthias Pulte, Kirchenasyl – ein 
Privileg der Kirchen im demokratischen Rechtsstaat, oder Duldung zivilen Ungehorsams?, in: 
Patrik C. Höring / Clemens Dölken / Polykarp Ulin Agan (Hg.), Migration – Jahrbuch der Phil.-
Th eol. Hochschule St. Augustin 3 (2015), 91–110.

50 Vgl. Brigitte Schinkele, Gewissensgebot (s. Anm. 37), 449, 455 ff .
51 John Rawls, Eine Th eorie der Gerechtigkeit, Frankfurt a. M. 1975, 399 ff .; vgl. Peter Glotz (Hg.), 

Ziviler Ungehorsam im Rechtsstaat, Frankfurt a. M. 1983.

mäßiger Überzeugung nämlich veranlasst 

sehen, ihren Widerstand gegenüber be-

hördlichen Maßnahmen oder Entschei-

dungen nötigenfalls in dieser Form zum 

Ausdruck zu bringen. Es geht dabei da-

rum, „dass sich Menschen zu mehr oder 

weniger drastischen Aktionen zusam-

mentun, um auf ihrer Überzeugung nach 

schädliche, lebensbedrohliche und unge-

rechte Entwicklungen aufmerksam zu ma-

chen und sie aufzuhalten“49. Obwohl der 

grundsätzliche Respekt vor demokrati-

schen Entscheidungen vorausgesetzt wird 

und in der Regel gegeben ist, kann es gera-

de bei der Asylproblematik im Blick auf ei-

nen Sonderfall zu einer Informations- und 

Wertungsdifferenz unter den Agierenden 

kommen, welche die Gefahr einer Verlet-

zung fundamentaler (Menschen-)Rechte 

enthält. In dieser Konfliktlage fordert die 

„Spannung zwischen Gewissensgebot und 

Rechtsgehorsam“ eine Lösung, selbst wenn 

man bei gewissenskonformem Handeln 

gegen positives Recht verstößt.50 

Im Anschluss an John Rawls51 lässt sich 

auch im intakten Rechts- und Verfassungs-

staat fragen, ob es nicht zulässig sein kann, 

bei groben Ungerechtigkeiten öffentlich und 

gewissensbestimmt einen Normverstoß zu 

begehen, um dadurch eine Verbesserung 

der Gesetzeslage oder Regierungspolitik zu 

erreichen, sofern dieser gewaltfrei erfolgt 

Lederhilger / Kirchenasyl



Lederhilger Kirchenasyl

und sich als symbolischer Akt versteht”, fliktlösung * wobel die andelnden erso-
auf bestimmte Defizite hinzuweisen, VeCI- Nen die Verantwortung für ihr grundsätz-
bunden mıt der Bereitschaft, für mögliche ich gewaltfreies TIun übernehmen, verbun-
rechtliche KONsequenzen einzustehen und den mıt der Bereitschaft, eventuelle Sank-

tionen VO  b Selten des Staates erleidendie Folgeverantwortung übernehmen.
Als weltere begrenzende Krıterien werden und Nachteile In Kauf nehmen.
In der Rechtstheorie Erforderlichkeit und Hinsic.  1C. der Legıitimitäat VO  b Norm-
Verhältnismäßigkeit verlangt. Angewandt übertretungen könnte auch auf eine üÜüber-
auf aktTuelle Formen VO  u „offenem oder oder vorpositive Verpflichtung rekurriert
stille:  m  C6 Kirchenasyl, mıt DZw. ohne werden, welche den Rechtsgehorsam AaUS-

Einschaltung der Medien, lässt sich ZWarL Der Katechismus der Katholischen
keine eindeutige uordnung ZU. „zivilen Kirche (Nr. pricht VO  u einer „ Ge-
Ungehorsam herstellen,” allerdings CISC- wissenspflicht, die Vorschriften der al-
ben sich AaUuSs den Abgrenzungen hilfreiche lichen Autoritäten nicht efolgen, Wenn

Beurteilungskriterien und praktisch be- diese Anforderungen den Forderungen der
rücksichtigende Aspekte sittlichen Ordnung, den Grundrechten des

DIe politisch-moralische DZw. reli- Menschen oder den Welsungen des Evan-
g1ÖSE Motivation verwelst ber die indı- eliums widersprechen.. Das der
viduelle Betroffenheit auf das Allgemein- Verhältnismäfßigkeit bel derartigen Norm-
wohl, weshalb eine Zufluchtgewährung 1mM verletzungen stellt aber klar, dass CN sich
kirchlichen Bereich nle blofß eine singulä- auch bei der (Gewährung VO  u Kirchenasyl

letztlich ein „Notrecht für eine Minder-(jewissensentscheidung SEe1IN darf, SOIl-

dern möglichst gemeinschaftlich heit (handelt), die damıit die ehrnen! In
und mıt SACAIIC. nachvollziehbaren ÄArgu- einer Angelegenheit appelliert, In der fun-
enten thisch begründet Se1INn 11155 Das damentale Staatsaufgaben wI1Ie die Achtung
ermöglicht neben dem primären Ziel des der Menschenrechte aufs pie. geselzt WEeI-

Personen-Schutzes auch eine Debatte ber de:  L4  5. DIe me oder weniger) demons-
Asylrecht, Flüchtlingspolitik, Umgang mıt Talıve Regelverletzung einer zumindest
Fremden SOWI1eEe Fluchtursachen. DIe Be- zeitwelsen Verhinderung fremdenrechtli-
treuungs-Kooperation VO  b kirchlichen und cher Maßnahmen 111U55 er eine echte
staatlichen tellen belegt die Akzeptanz Ausnahme VO  u der ege des (esetzesge-
der Rechtsordnung, ohne aber Konfronta- horsams bleiben, „und ZWarL nicht 1Ur

tionen gänzlic. auszuschließen. Vor em SCH der Gefahr VO  u Abnutzungseffekten,
aber ist die (Gewährung VO  u „Asyl” In der sondern auch A4aUS der Überzeugung he-
Kirche ein „‚Öffentliches (esprächsangebot ITaUs, dass demokratisch entstandene Nor-
mıt dem Ziel einer einvernehmlichen KOon- INen einen enVerpflichtungsgrad besit-

ach Wolfgang Huber, Gerechtigkeit (S. Anm 18), A18{., unterscheidet sich das Kirchenasyl
VOoO bürgerlichen Ungehorsam dadurch, dass ‚ben keine symbolische Rechtsverletzung iInten-
diert wird, sondern Cdie konkrete Hilfe für dauerhaften Schutz eiINes gefährdeten Menschen 1m
Vordergrund esteht
Vgl Brigitte Schinkele, Gewissensgebot (S. Anm 37), 464 f£.; Markus Babo, Kirchenasyl s Anm.
16), 376—-393
Vgl Alhert-Peter Rethmann, Asyl s Anm 39), 305
Vgl eb: 309
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und sich als symbolischer Akt versteht52, um 

auf bestimmte Defizite hinzuweisen, ver-

bunden mit der Bereitschaft, für mögliche 

rechtliche Konsequenzen einzustehen und 

die Folgeverantwortung zu übernehmen. 

Als weitere begrenzende Kriterien werden 

in der Rechtstheorie Erforderlichkeit und 

Verhältnismäßigkeit verlangt. Angewandt 

auf aktuelle Formen von „offenem“ oder 

„stillem“ Kirchenasyl, d. h. mit bzw. ohne 

Einschaltung der Medien, lässt sich zwar 

keine eindeutige Zuordnung zum „zivilen 

Ungehorsam“ herstellen,53 allerdings erge-

ben sich aus den Abgrenzungen hilfreiche 

Beurteilungskriterien und praktisch zu be-

rücksichtigende Aspekte.

Die politisch-moralische bzw. reli-

giöse Motivation verweist über die indi-

viduelle Betroffenheit auf das Allgemein-

wohl, weshalb eine Zufluchtgewährung im 

kirchlichen Bereich nie bloß eine singulä-

re Gewissensentscheidung sein darf, son-

dern möglichst gemeinschaftlich getragen 

und mit sachlich nachvollziehbaren Argu-

menten ethisch begründet sein muss. Das 

ermöglicht neben dem primären Ziel des 

Personen-Schutzes auch eine Debatte über 

Asylrecht, Flüchtlingspolitik, Umgang mit 

Fremden sowie Fluchtursachen. Die Be-

treuungs-Kooperation von kirchlichen und 

staatlichen Stellen belegt die Akzeptanz 

der Rechtsordnung, ohne aber Konfronta-

tionen gänzlich auszuschließen. Vor allem 

aber ist die Gewährung von „Asyl“ in der 

Kirche ein „öffentliches Gesprächsangebot 

mit dem Ziel einer einvernehmlichen Kon-

52 Nach Wolfgang Huber, Gerechtigkeit (s. Anm. 18), 418 f., unterscheidet sich das Kirchenasyl 
vom bürgerlichen Ungehorsam dadurch, dass eben keine symbolische Rechtsverletzung inten-
diert wird, sondern die konkrete Hilfe für dauerhaft en Schutz eines gefährdeten Menschen im 
Vordergrund steht.

53 Vgl. Brigitte Schinkele, Gewissensgebot (s. Anm. 37), 464 ff .; Markus Babo, Kirchenasyl (s. Anm. 
16), 376 – 393.

54 Vgl. Albert-Peter Rethmann, Asyl (s. Anm. 39), 308 f. 
55 Vgl. ebd., 309.

fliktlösung“54, wobei die handelnden Perso-

nen die Verantwortung für ihr grundsätz-

lich gewaltfreies Tun übernehmen, verbun-

den mit der Bereitschaft, eventuelle Sank-

tionen von Seiten des Staates zu erleiden 

und Nachteile in Kauf zu nehmen.

Hinsichtlich der Legitimität von Norm-

übertretungen könnte auch auf eine über- 

oder vorpositive Verpflichtung rekurriert 

werden, welche den Rechtsgehorsam aus-

setzt. Der Katechismus der Katholischen 

Kirche (Nr. 2242) spricht von einer „Ge-

wissenspflicht, die Vorschriften der staat-

lichen Autoritäten nicht zu befolgen, wenn 

diese Anforderungen den Forderungen der 

sittlichen Ordnung, den Grundrechten des 

Menschen oder den Weisungen des Evan-

geliums widersprechen“. Das Gebot der 

Verhältnismäßigkeit bei derartigen Norm-

verletzungen stellt aber klar, dass es sich – 

auch bei der Gewährung von Kirchenasyl – 

letztlich um ein „Notrecht für eine Minder-

heit (handelt), die damit an die Mehrheit in 

einer Angelegenheit appelliert, in der fun-

damentale Staatsaufgaben wie die Achtung 

der Menschenrechte aufs Spiel gesetzt wer-

den“55. Die (mehr oder weniger) demons-

trative Regelverletzung einer zumindest 

zeitweisen Verhinderung fremdenrechtli-

cher Maßnahmen muss daher eine echte 

Ausnahme von der Regel des Gesetzesge-

horsams bleiben, „und zwar nicht nur we-

gen der Gefahr von Abnutzungseffekten, 

sondern auch aus der Überzeugung he-

raus, dass demokratisch entstandene Nor-

men einen hohen Verpflichtungsgrad besit-
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zen  56 Dabei gilt CS klären, OD ein ANCI - dieser Form „zivilen Ungehorsams’ und
kanntes Grundrecht auf Asyl Urc. (Je- ürg für SE1INE Glaubwürdigkeit. Jedoch ist

und Verordnungen UNZULÄSSig e1n- darauf hinzuweisen, dass Rechtsverletzun-
geschränkt wird oder OD CS sich €1 SCH keine notwendige KONSeEqueENZ Sind.
des Gemeinwohls willen dessen Zu[lässi- „Kirchenasyl” bedeutet In der ege. nicht,
JE Ausgestaltung handelt e1s wird dann dass VO  b der Abschiebung edronhnfte erso-
nicht auf eine ethische Pfilicht „Zivilem Nen versteckt werden („verdecktes Asyl”),
Ungehorsam' In einer persönlichen (Jew1s- vielmehr werden S1€ den ehorden gemel-
sensentscheidung rekurrieren se1IN, 0125: det, sodass efw.: eine Strafe Beihil-
dern CS ist allein auf die Notwendigkeit hin- fe ZU. illegalen Aufenthalt CeNTIaNUT, ebenso
ZUuwelsen, für einen bestimmten Flüchtling WwIe die erufung auf „Gefahr 1mM Verzug”
bereits gültiges Recht durchzusetzen.”” bei Verletzungen des Wohnrechts. Nnner-

Weil Kirchen keine rechtsfreien Rau- kirchlich ist darauf achten, dass die DIS-
beanspruchen können, staatliche kussion Asylgewährung nicht ZUTFK Po-

Entscheidungen unterlaufen, 111U55 IHNan larisierung ührt, wodurch ein wirksames
bel einem kalkulierten gewaltfreien (Jeset- gemeinsames Auftreten unmöglich wird.
zesbruch mıt Sanktionen rechnen, die ber
die Urganisatoren und Unterstutzer e1- Entscheidungs-Kriterien
NS „Kirchenasyls” verhängt werden kön- für arın „Kirchenasyl”
NECN, eiwa 1mM Zusammenhang mıt verwal-
tungsrechtlichen Ergreitungsmafßsnahmen Obwohl die unmittelbaren Auswirkungen

auf das Gemeindeleben mMe1ls überschau-(Hausdurchsuchung, Festnahme oder
ausländerrechtlichen (Straf-) Mafßnahmen bar sind,”” doch das Engagement VO  b

bis hiın ZUFK Wahrung schuldrechtlicher Be- ersonen und Gruppen wichtigen De-
batten hinsichtlich der rec  1Ichen eur-stimmungen.” DIe Bereitschaft dazu SC

hört dann mıt ZUFK appellativen Qualität teilung und ethischen Rechtfertigung In

Ebd., 309, mıt ezug auf urf Remele, Z iviler Ungehorsam. Eiıne Untersuchung AUS der Sicht
christlicher Sozialethik, Munster 1992, bes 120
Vgl eb: 3172
Auf Cdie möglichen (verwaltungs-)strafrechtlichen Konsequenzen kann hier nicht 1m FEinzelnen
eingegangen werden:; ın rage kommen ın Österreich Clie Tatbestände der Schlepperei S 114
FPG); Begunstigung S 299 StGB); Widerstand Cdie Staatsgewalt S 269 StGB); Auflorde-
rung mıt Strafe bedrohten Handlungen Uun: Gutheißung miıt Strafe bedrohter Handlungen
S 2872 StGB
In Deutschland diskutiert 1ILLATL Bildung einer kriminellen Vereinigung S 129 StGB), Wider-
stand Vollstreckungsbeamte S 115 Abs StGB), Begunstigung un: Strafvereitelung
S 257 StGB), FEinschleusen VOoO  3 Ausländern S AufenthG) Uun: Beihilfe zu unerlaubten
Aufenthalt ($27 StGB 1Vm 05 AufenthG) Vegl. Bertold Huber, Kirchenasyl 1m pannungs-
feld VO  3 estrafrechtlicher Verfolgung Uun: verfassungsrechtlicher Leglıtimation, 1n Klaus Barwig/
{Dietfer Bauer (He.) Asyl s Anm 12),_ Gerhard Robbers, Strafrecht Uun: Verfassung
beim Kirchenasyl, eb 117-129; Markus Müller, Rechtsprobleme s Anm. 34); Christoph (10-
risch, Kirchenasyl (S. Anm. 21)
Vgl Matthias Krannich, IDER Kirchenasyl. Eiıne empirische Studie den Auswirkungen auf
das Gemeindeleben, Berlin 49701 (www.kirchenasyl.de/wp-content/uploads/2013/Tan-
nich_Kirchenasyll.pdf); anny Dethloff / Verenag Mittermater (Ho.) Kirchenasyl. Eıne heilsame
ewegung, Karlsruhe ÖT
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zen“56. Dabei gilt es zu klären, ob ein aner-

kanntes Grundrecht auf Asyl durch Ge-

setze und Verordnungen unzulässig ein-

geschränkt wird oder ob es sich dabei um 

des Gemeinwohls willen um dessen zulässi-

ge Ausgestaltung handelt. Meist wird dann 

nicht auf eine ethische Pflicht zu „zivilem 

Ungehorsam“ in einer persönlichen Gewis-

sensentscheidung zu rekurrieren sein, son-

dern es ist allein auf die Notwendigkeit hin-

zuweisen, für einen bestimmten Flüchtling 

bereits gültiges Recht durchzusetzen.57 

Weil Kirchen keine rechtsfreien Räu-

me beanspruchen können, um staatliche 

Entscheidungen zu unterlaufen, muss man 

bei einem kalkulierten gewaltfreien Geset-

zesbruch mit Sanktionen rechnen, die über 

die Organisatoren und Unterstützer ei-

nes „Kirchenasyls“ verhängt werden kön-

nen, etwa im Zusammenhang mit verwal-

tungsrechtlichen Ergreifungsmaßnahmen 

(Hausdurchsuchung, Festnahme …) oder 

ausländerrechtlichen (Straf-)Maßnahmen 

bis hin zur Wahrung schuldrechtlicher Be-

stimmungen.58 Die Bereitschaft dazu ge-

hört dann mit zur appellativen Qualität 

56 Ebd., 309, mit Bezug auf Kurt Remele, Ziviler Ungehorsam. Eine Untersuchung aus der Sicht 
christlicher Sozialethik, Münster 1992, bes. 120.

57 Vgl. ebd., 312.
58 Auf die möglichen (verwaltungs-)strafrechtlichen Konsequenzen kann hier nicht im Einzelnen 

eingegangen werden; in Frage kommen in Österreich z. B. die Tatbestände der Schlepperei (§ 114 
FPG); Begünstigung (§ 299 StGB); Widerstand gegen die Staatsgewalt (§ 269 StGB); Auff orde-
rung zu mit Strafe bedrohten Handlungen und Gutheißung mit Strafe bedrohter Handlungen 
(§ 282 StGB).

 In Deutschland diskutiert man: Bildung einer kriminellen Vereinigung (§ 129 StGB), Wider-
stand gegen Vollstreckungsbeamte (§ 113 Abs. 1 StGB), Begünstigung und Strafvereitelung 
(§ 257 StGB), Einschleusen von Ausländern (§ 96 AufenthG) und Beihilfe zum unerlaubten 
Aufenthalt (§27 StGB iVm § 95 AufenthG). – Vgl. Bertold Huber, Kirchenasyl im Spannungs-
feld von strafrechtlicher Verfolgung und verfassungsrechtlicher Legitimation, in: Klaus Barwig / 
Dieter R. Bauer (Hg.), Asyl (s. Anm. 12), 99 –115; Gerhard Robbers, Strafrecht und Verfassung 
beim Kirchenasyl, ebd., 117 –129; Markus Müller, Rechtsprobleme (s. Anm. 34); Christoph Gö-
risch, Kirchenasyl (s. Anm. 21).

59 Vgl. Matthias Krannich, Das Kirchenasyl. Eine empirische Studie zu den Auswirkungen auf 
das Gemeindeleben, Berlin 22011 (www.kirchenasyl.de/wp-content/uploads/2013/12/MKran-
nich_Kirchenasyl1.pdf); Fanny Dethloff  / Verena Mittermaier (Hg.), Kirchenasyl. Eine heilsame 
Bewegung, Karlsruhe 2011.

dieser Form „zivilen Ungehorsams“ und 

bürgt für seine Glaubwürdigkeit. Jedoch ist 

darauf hinzuweisen, dass Rechtsverletzun-

gen keine notwendige Konsequenz sind. 

„Kirchenasyl“ bedeutet in der Regel nicht, 

dass von der Abschiebung bedrohte Perso-

nen versteckt werden („verdecktes Asyl“), 

vielmehr werden sie den Behörden gemel-

det, sodass etwa eine Strafe wegen Beihil-

fe zum illegalen Aufenthalt entfällt, ebenso 

wie die Berufung auf „Gefahr im Verzug“ 

bei Verletzungen des Wohnrechts. Inner-

kirchlich ist darauf zu achten, dass die Dis-

kussion um Asylgewährung nicht zur Po-

larisierung führt, wodurch ein wirksames 

gemeinsames Auftreten unmöglich wird.

3.3 Entscheidungs-Kriterien 
für ein „Kirchenasyl“

Obwohl die unmittelbaren Auswirkungen 

auf das Gemeindeleben meist überschau-

bar sind,59 führt doch das Engagement von 

Personen und Gruppen zu wichtigen De-

batten hinsichtlich der rechtlichen Beur-

teilung und ethischen Rechtfertigung in 
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Asylfragen. Es werden Lernprozesse aUS- ler rechtlichen, sozlalen und humanıtären
gelöst, Se1 CN Urc. menschlich bereichern- Gesichtspunkte. DIe TaxXls des „Kirchen-
de Begegnungen mıt Flüchtlingen, Se1 CS asyls” ist „auch eine Anfrage die Po-
Urc. die Beschäftigung mıt Fluchtursa- ICL. OD die 1mM Asyl- und Ausländerrecht
chen, eiInem Asylverfahren oder die POsI1- getroffenen Regelungen In jedem die
t1onN1erung als Christ.® Im Einzelfall kann Menschen, die uns gekommen sind, be-
CS dann nötig se1nN, Jene Zivilcourage auf- schützen und VOL Verfolgung, Folter oder
zubringen, nicht sıtuat1oNsge- g Tod bewahren. Kirchengemeinden, die
rechte Verwaltungs-Entscheidungen auf- sich für die Verwirklichung dieser Men-

und für schutzbedürftige Auslän- schen- und Grundrechte einsetzen, tellen
der eiINzutireien KKK Nr. bis er nicht den Rechtsstaat In Frage, SO1I1-

die (sJrenzen der Rechtsordnung und mıt- dern eisten einen Beltrag ZU. Erhalt des
Rechtsfiriedens und der Grundwertedarüber hinaus. „Kirchenasyl” ist

damıt ZWarLr kein Rechtsmittel, sehr ohl Gesellschaft wI1Ie das „Gemeinsame
Wort der Kirchen“ schon 199 / betonte.©‘aber ein moralischer Appell für ein faires

Asylverfahren Berücksichtigung al- 1ese 1C. bedingt, dass el Krıte-
rien gewahrt werden, WIE S1e verschiedene
Hinwelse der Kirchen für die TaxXls anfüh-

Weiterführende Lıteratur: ren: (1.) DIe Entscheidung, jemand mıt-

Markus Babo, Kirchenasyl Kirchenhi- tels „Kirchenasyl” VOL konkret drohenden
Menschenrechtsverletzungen bewahr-kesie, unster 2003 E1n kenntnisreicher

Überblick ber die Geschichte des KIr- TEE, ist als letzte Möglichkeit ultima
{10) und are Ausnahme für den Einzel-chenasyls und dessen moderne ethische
fall kennzeichnen, nachdem alle alter-Begründung.

Wolf-Dieter US eaftfe Sträter (Hg.) KIr- natıven Einwände 1mM regulären ehorden-
verfahren ausgeschöpft wurden, jedochchenasyl. EINn andbuch, Karlsruhe 2003

E1n (deutsches Standardwerk mıt theore- irgendein rechtlich tragfähiges rgebnis
tischen Grundlagen und praktischen In- och erzielbar erscheint. (2.) Es ist erfor-
formationen. derlich, dass die (jemeinden und Ordens-
Matthias Morgenstern, Kirchenasyl In der gemeinschaften Dbzw. deren Verantwort-

1C. den VO  u Zurück- oder Abschie-Bundesrepubli Deutschland, Wiesbaden
bung bedrohten ersonen persönlichen2003 e1g die historische Entwicklung, Kontakt en und die Situation schonbeschreibt die gesellschaftliche Diskussion
VOLF Beginn des „Kirchenasyls” gul kennen:auc. In Österreich) und vergleicht mıt All-

deren staatkirchenrechtlichen Oodellen. dies gilt selbst dann, Wenn das nliegen
ber rıtte S1€ herangetragen wurde.

Vgl Wolf-Dieter Just, Kirchenasyl Rechtsbruch der Menschenrechtsschutz (Vortrag ın Basel
),Pkt D, unter http://www.asulon.ch/just.pdf | Abrult:|

61 Vgl Kirchenamt der EKD/Sekretariat der IDIBK IM Zusammenarbeit mit Christlicher Kirchen
In Deutschland (He.) Uun: der Fremdling, der ın deinen loren ist  Da (emMeInNsameESs Wort der
Kirchen den Herausforderungen durch Migration Uun: Flucht, Bonn 1997, bes Nr 255257
Vgl Sekretariat der IDIBK (Ho.) Handreichung (S. Anm 3) 18-20; BAG Asyl In der Kirche,
C'heckliste Kirchenasyl, unter http://www.kirchenasyl.de; Schweizerischer Evangelischer Kıir-
chenbund, Zufluchtsraum Kirche Anm 8) Botschaft Krıterlen.
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Asylfragen. Es werden Lernprozesse aus-

gelöst, sei es durch menschlich bereichern-

de Begegnungen mit Flüchtlingen, sei es 

durch die Beschäftigung mit Fluchtursa-

chen, einem Asylverfahren oder die Posi-

tionierung als Christ.60 Im Einzelfall kann 

es dann nötig sein, jene Zivilcourage auf-

zubringen, um gegen nicht situationsge-

rechte Verwaltungs-Entscheidungen auf-

zutreten und für schutzbedürftige Auslän-

der einzutreten (KKK Nr. 2241) – bis an 

die Grenzen der Rechtsordnung und mit-

unter darüber hinaus. „Kirchenasyl“ ist 

damit zwar kein Rechtsmittel, sehr wohl 

aber ein moralischer Appell für ein faires 

Asylverfahren unter Berücksichtigung al-

60 Vgl. Wolf-Dieter Just, Kirchenasyl – Rechtsbruch oder Menschenrechtsschutz (Vortrag in Basel 
am 28.04.2016), Pkt. 5, unter: http://www.asulon.ch/just.pdf [Abruf: 10.11.2016]. 

61 Vgl. Kirchenamt der EKD / Sekretariat der DBK in Zusammenarbeit mit AG Christlicher Kirchen 
in Deutschland (Hg.), „… und der Fremdling, der in deinen Toren ist“. Gemeinsames Wort der 
Kirchen zu den Herausforderungen durch Migration und Flucht, Bonn 1997, bes. Nr. 255 – 257.

62 Vgl. Sekretariat der DBK (Hg.), Handreichung (s. Anm. 3), 18 – 20; BAG Asyl in der Kirche, 
Checkliste Kirchenasyl, unter: http://www.kirchenasyl.de; Schweizerischer Evangelischer Kir-
chenbund, Zufl uchtsraum Kirche (Anm. 8), Botschaft  15: Kriterien. 

ler rechtlichen, sozialen und humanitären 

Gesichtspunkte. Die Praxis des „Kirchen-

asyls“ ist so „auch eine Anfrage an die Po-

litik, ob die im Asyl- und Ausländerrecht 

getroffenen Regelungen in jedem Falle die 

Menschen, die zu uns gekommen sind, be-

schützen und vor Verfolgung, Folter oder 

gar Tod bewahren. Kirchengemeinden, die 

sich für die Verwirklichung dieser Men-

schen- und Grundrechte einsetzen, stellen 

daher nicht den Rechtsstaat in Frage, son-

dern leisten einen Beitrag zum Erhalt des 

Rechtsfriedens und der Grundwerte un-

serer Gesellschaft“, wie das „Gemeinsame 

Wort der Kirchen“ schon 1997 betonte.61 

Diese Sicht bedingt, dass dabei Krite-

rien gewahrt werden, wie sie verschiedene 

Hinweise der Kirchen für die Praxis anfüh-

ren:62 (1.) Die Entscheidung, jemand mit-

tels „Kirchenasyl“ vor konkret drohenden 

Menschenrechtsverletzungen zu bewah-

ren, ist als letzte Möglichkeit (ultima ra-

tio) und klare Ausnahme für den Einzel-

fall zu kennzeichnen, nachdem alle alter-

nativen Einwände im regulären Behörden-

verfahren ausgeschöpft wurden, jedoch 

irgendein rechtlich tragfähiges Ergebnis 

noch erzielbar erscheint. (2.) Es ist erfor-

derlich, dass die Gemeinden und Ordens-

gemeinschaften bzw. deren Verantwort-

liche zu den von Zurück- oder Abschie-

bung bedrohten Personen persönlichen 

Kontakt haben und die Situation schon 

vor Beginn des „Kirchenasyls“ gut kennen; 

dies gilt selbst dann, wenn das Anliegen 

über Dritte an sie herangetragen wurde. 

Weiterführende Literatur:

Markus Babo, Kirchenasyl – Kirchenhi-

kesie, Münster 2003: Ein kenntnisreicher 

Überblick über die Geschichte des Kir-

chenasyls und dessen moderne ethische 

Begründung.

Wolf-Dieter Just / Beate Sträter (Hg.), Kir-

chenasyl. Ein Handbuch, Karlsruhe 2003: 

Ein (deutsches) Standardwerk mit theore-

tischen Grundlagen und praktischen In-

formationen.

Matthias Morgenstern, Kirchenasyl in der 

Bundesrepublik Deutschland, Wiesbaden 

2003: Zeigt die historische Entwicklung, 

beschreibt die gesellschaftliche Diskussion 

(auch in Österreich) und vergleicht mit an-

deren staatkirchenrechtlichen Modellen.

Lederhilger / Kirchenasyl



Lederhilger Kirchenasyl 35

(3.) Es sind die zuständigen kirchlichen Gegenwehr VO  b Unterstutzern beenden
Amter (Ordinariat, Katholische anderDu- dürfen, weshalb rechtzeitig eine Belzle-
roS) SOWI1eEe die staatlichen ehorden IN - hung karitativer tellen ZUFK Unterstutzung
formieren. (4.) Bel der Entscheidungsfin- freiwilliger ucC. mıt überlegen 1st.
dung ist das Wohl der Asylwerber und der (8.) ber Medienberichte hinaus sollte
Kirchengemeinschaft berücksichtigen, der Vorgang In der Piarre Dbzw. Kirchenge-
SOWI1eEe fragen, OD und welchen Be- meinde gul dokumentiert und alle riah-
dingungen eine praktische Durchführung LUNSCH entsprechend reflektiert werden.
(Unterbringung, Konfliktmoderation n (Gerade weil „Asyl In Kirchen‘ heu-

weder eine Exemtion VO staatlichenmöglich iıst. (5.) Während der sorgfältigen
Klärung der achlage Beiziehung Recht meln och ein außergesetzliches
VO  b Sachkundigen und Beratungsstellen Versteck ist oder die Letztentscheidungs-
kann IHNan Flüchtlinge zunächst „gastwel- kompetenz des Staates infrage tellt, wird
SE  C6 In ein kirchliches Gebäude aufnehmen. CS Wahrung konstruktiver KOODera-
Es ist €1 berücksichtigen, dass S1€ als tion als religiös motivierte Parteinahme ıIn
„Menschen ohne Papiere” In der ege kei- christlich-humanitärer Tradition auch VO  b

Hen Aufenthaltsstatus en und keine Öf- staatlichen tellen gewürdigt.®
fentlichen Zuwendungen mehr erhalten,
nicht (kranken)versichert und auf ersor- Der Autor DDr Severin Lederhilger
SUuNg angewlesen Sind. (6.) Da die Nier- (geb. studierte Rechtswissenschaften,
ringung 1mM „Kirchenasyl” eine MAassSıve Theologie und Kanonistik In LINZ, Mün-
Einschränkung der Bewegungsfreiheit und chen und ROom; CT Kirchenrecht seit
das Fehlen VO  u (schulischen oder arbeits- 199] der 1MNZ (ab 19953 Professor),
rechtlichen) Integrationsmaisnahmen be- Wr Von Gerichtsvikar und ist
deutet, ist überlegen,Sund wI1Ie ein seit 2005 Generalvikar der Diozese LINZ;
mM1ıtunter länger dauerndes Kirchenasyl Von_ Wr CT In der Redaktion
voraussichtlich wleder beendet wird (Er- der ThPOQ; als Pramonstratenser ist CT Prdad-

SES der Internationalen Juridischen KOom-schöpfung, Fristablauf, CUuU«eCc Verfahrens-
zuständigkeit, Verwaltungsentscheidung) MISSION des Ordens; FÜr die „Okumenische
und wI1Ie ach positivem Ausgang weltere Sommerakademie Kremsmünster“ gibt CT

möglich ist, etwa bei der ohnungs- seit 2000 die Tagungsbände heraus, zuletzt:
suche®. (7.) ass sich kein Aufenthaltsti- „Warum Leid? Der Mensch zwischen ESIG-
tel DZw. keine Duldung erwirken, ist be- natıon und Aufbegehren,, Regensburg 20] 6)
denken, dass staatliche tellen das „KIF- Publikationen: http://ku-linz.at/theologie/
chenasyl” Jjederzeit selbst bei möglicher institute/kirchenrecht.

Vgl Erzdiözese Wien, Leitfaden für Pfarren zu I1hema Wohnraumbeschaftung Uun: nNter-
stutzung für Flüchtlinge, Wiıen 2016
In der deutschen Vereinbarung zwischen dem Präsidenten des Bundesamtes für Migration
un: Flüchtlinge miıt den Bevollmächtigten der evangelischen Uun: katholischen Kirche VOoO

heißt Das Bundesamt beabsichtigt nicht, Cdie TIradition des Kirchenasyls
sich ın rage cstellen. e Beteiligten haben vereinbart, dass ınLederhilger / Kirchenasyl  35  (3.) Es sind die zuständigen kirchlichen  Gegenwehr von Unterstützern - beenden  Ämter (Ordinariat, Katholische Länderbü-  dürfen, weshalb rechtzeitig eine Beizie-  ros) sowie die staatlichen Behörden zu in-  hung karitativer Stellen zur Unterstützung  formieren. (4.) Bei der Entscheidungsfin-  freiwilliger Rückkehr mit zu überlegen ist.  dung ist das Wohl der Asylwerber und der  (8.) Über Medienberichte hinaus sollte  Kirchengemeinschaft zu berücksichtigen,  der Vorgang in der Pfarre bzw. Kirchenge-  sowie zu fragen, ob und unter welchen Be-  meinde gut dokumentiert und alle Erfah-  dingungen eine praktische Durchführung  rungen entsprechend reflektiert werden.  (Unterbringung, Konfliktmoderation  )  Gerade weil „Asyl in Kirchen“ heu-  te weder eine Exemtion vom staatlichen  möglich ist. (5.) Während der sorgfältigen  Klärung der Sachlage unter Beiziehung  Recht meint noch ein außergesetzliches  von Sachkundigen und Beratungsstellen  Versteck ist oder die Letztentscheidungs-  kann man Flüchtlinge zunächst „gastwei-  kompetenz des Staates infrage stellt, wird  se“ in ein kirchliches Gebäude aufnehmen.  es unter Wahrung konstruktiver Koopera-  Es ist dabei zu berücksichtigen, dass sie als  tion als religiös motivierte Parteinahme in  „Menschen ohne Papiere“ in der Regel kei-  christlich-humanitärer Tradition auch von  nen Aufenthaltsstatus haben und keine öf-  staatlichen Stellen gewürdigt.“  fentlichen Zuwendungen mehr erhalten,  nicht (kranken)versichert und auf Versor-  Der Autor: DDr. Severin J. Lederhilger  gung angewiesen sind, (6.) Da die Unter-  (geb. 1958) studierte Rechtswissenschaften,  bringung im „Kirchenasyl“ eine massive  Theologie und Kanonistik in Linz, Mün-  Einschränkung der Bewegungsfreiheit und  chen und Rom; er lehrt Kirchenrecht seit  das Fehlen von (schulischen oder arbeits-  1991 an der KU Linz (ab 1993 Professor),  rechtlichen) Integrationsmaßnahmen be-  war von 1991-2013 Gerichtsvikar und ist  deutet, ist zu überlegen, wann und wie ein —  seit 2005 Generalvikar der Diözese Linz;  mitunter länger dauerndes — Kirchenasyl  von 1996-2005 war er in der Redaktion  voraussichtlich wieder beendet wird (Er-  der ThPQ; als Prämonstratenser ist er Prä-  ses der Internationalen Juridischen Kom-  schöpfung, Fristablauf, neue Verfahrens-  zuständigkeit, Verwaltungsentscheidung)  mission des Ordens; Für die „Ökumenische  und wie nach positivem Ausgang weitere  Sommerakademie Kremsmünster“ gibt er  Hilfe möglich ist, etwa bei der Wohnungs-  seit 2000 die Tagungsbände heraus, zuletzt:  suche®, (7.) Lässt sich kein Aufenthaltsti-  „Warum Leid? Der Mensch zwischen Resig-  tel bzw. keine Duldung erwirken, ist zu be-  nation und Aufbegehren‘, Regensburg 2016;  denken, dass staatliche Stellen das „Kir-  Publikationen:  http://ku-linz.at/theologie/  chenasyl“ jederzeit — selbst bei möglicher  institute/kirchenrecht.  63  Vgl. Erzdiözese Wien, Leitfaden für Pfarren zum Thema Wohnraumbeschaffung und Unter-  stützung für Flüchtlinge, Wien 2016.  64  In der deutschen Vereinbarung zwischen dem Präsidenten des Bundesamtes für Migration  und Flüchtlinge mit den Bevollmächtigten der evangelischen und katholischen Kirche vom  24.02.2015 heißt es: „[...] Das Bundesamt beabsichtigt nicht, die Tradition des Kirchenasyls an  sich in Frage zu stellen. Die Beteiligten haben vereinbart, dass in ... begründbaren Ausnahme-  fällen so frühzeitig wie möglich eine zwischen Kirche und BAMF gesteuerte, lösungsorientierte  Einzelfallprüfung im Rahmen des rechtlich Möglichen stattfindet“ — zit. n. Wolf-Dieter Just,  Kirchenasyl (s. Anm. 60), Pkt. 6.begründbaren Ausnahme-
fällen frühzeitig WI1IE möglich 1nN€ zwischen Kirche Uun: BAMF gesteuerle, lösungsorientierte
Einzelfallprüfung 1m Rahmen des rechtlich Möglichen statthndet“ zıt Wolf-Dieter Just,
Kirchenasyl s Anm 60), Pkt
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(3.) Es sind die zuständigen kirchlichen 

Ämter (Ordinariat, Katholische Länderbü-

ros) sowie die staatlichen Behörden zu in-

formieren. (4.) Bei der Entscheidungsfin-

dung ist das Wohl der Asylwerber und der 

Kirchengemeinschaft zu berücksichtigen, 

sowie zu fragen, ob und unter welchen Be-

dingungen eine praktische Durchführung 

(Unterbringung, Konfliktmoderation …) 

möglich ist. (5.) Während der sorgfältigen 

Klärung der Sachlage unter Beiziehung 

von Sachkundigen und Beratungsstellen 

kann man Flüchtlinge zunächst „gastwei-

se“ in ein kirchliches Gebäude aufnehmen. 

Es ist dabei zu berücksichtigen, dass sie als 

„Menschen ohne Papiere“ in der Regel kei-

nen Aufenthaltsstatus haben und keine öf-

fentlichen Zuwendungen mehr erhalten, 

nicht (kranken)versichert und auf Versor-

gung angewiesen sind. (6.) Da die Unter-

bringung im „Kirchenasyl“ eine massive 

Einschränkung der Bewegungsfreiheit und 

das Fehlen von (schulischen oder arbeits-

rechtlichen) Integrationsmaßnahmen be-

deutet, ist zu überlegen, wann und wie ein –

mitunter länger dauerndes – Kirchenasyl 

voraussichtlich wieder beendet wird (Er-

schöpfung, Fristablauf, neue Verfahrens-

zuständigkeit, Verwaltungsentscheidung) 

und wie nach positivem Ausgang weitere 

Hilfe möglich ist, etwa bei der Wohnungs-

suche63. (7.) Lässt sich kein Aufenthaltsti-

tel bzw. keine Duldung erwirken, ist zu be-

denken, dass staatliche Stellen das „Kir-

chenasyl“ jederzeit – selbst bei möglicher 

63 Vgl. Erzdiözese Wien, Leitfaden für Pfarren zum Th ema Wohnraumbeschaff ung und Unter-
stützung für Flüchtlinge, Wien 2016.

64 In der deutschen Vereinbarung zwischen dem Präsidenten des Bundesamtes für Migration 
und Flüchtlinge mit den Bevollmächtigten der evangelischen und katholischen Kirche vom 
24.02.2015 heißt es: „[…] Das Bundesamt beabsichtigt nicht, die Tradition des Kirchenasyls an 
sich in Frage zu stellen. Die Beteiligten haben vereinbart, dass in … begründbaren Ausnahme-
fällen so frühzeitig wie möglich eine zwischen Kirche und BAMF gesteuerte, lösungsorientierte 
Einzelfallprüfung im Rahmen des rechtlich Möglichen stattfi ndet“ – zit. n. Wolf-Dieter Just, 
Kirchenasyl (s. Anm. 60), Pkt. 6.

Gegenwehr von Unterstützern – beenden 

dürfen, weshalb rechtzeitig eine Beizie-

hung karitativer Stellen zur Unterstützung 

freiwilliger Rückkehr mit zu überlegen ist. 

(8.) Über Medienberichte hinaus sollte 

der Vorgang in der Pfarre bzw. Kirchenge-

meinde gut dokumentiert und alle Erfah-

rungen entsprechend reflektiert werden.

Gerade weil „Asyl in Kirchen“ heu-

te weder eine Exemtion vom staatlichen 

Recht meint noch ein außergesetzliches 

Versteck ist oder die Letztentscheidungs-

kompetenz des Staates infrage stellt, wird 

es unter Wahrung konstruktiver Koopera-

tion als religiös motivierte Parteinahme in 

christlich-humanitärer Tradition auch von 

staatlichen Stellen gewürdigt.64 
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